
Lfd.Nr. 17 |Jahr 2023 

 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 

 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Riedau am Montag, den 04. Dezember 2023 

Tagungsort: Sitzungssaal 

Beginn:  19:00 Uhr 

Ende: 21:57 Uhr 

Anwesende GR-Mitglieder: 

 

1. Bgm. Markus Hansbauer als Vorsitzender 

2. 1.Vizebgm. Johann Schmidseder 

3. GV Reinhard Windhager 

4. GR Anna Wimmer 

5. GR Thomas Klugsberger 

6. GR Marcel Weinberger 

7. GR Alois Brunner 

8. GR Lukas Sumereder 

9. 2.Vizebgm. Franz Arthofer 

10. GR Franz Schabetsberger 

11. GR Karin Eichinger 

12. GR Sascha Hübsch 

13. GV Michael Desch 

14. GR Johannes Schönbauer 

15.   

16.   

17.   

18.   

19.  

 

GR-Ersatzmitglieder: 

 

 ER Andreas Mitter für GR Anna Zallinger 

 ER Yvonne Mader  für GR Elisabeth Jäger 

 ER Franz Oberauer für GR Günter Humer 

 ER Ernst Sperl für GR Bernhard Rosenberger 

 ER Christopher Gruber für GR Andreas Unterberger 

 

Der Leiter des Gemeindeamtes:  AL Petra Langmaier  

Sonstige Personen (§ 66 Abs. 2 OÖ. GemO.1990): - 

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 OÖ. GemO. 1990):  AL Petra Langmaier  

 

Es fehlen: 

 

 entschuldigt: unentschuldigt:  

 GR Anna Zallinger 

 GR Elisabeth Jäger 

 GR Günter Humer 

 GR Bernhard Rosenberger 

 GR Andreas Unterberger 
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Der Vorsitzende eröffnet um 19:00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass 

a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 

b) die Verständigung hierzu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. 

Ersatzmitglieder am 27.11.2023 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; der Termin der 

heutigen Sitzung im Sitzungsplan (§ 54 Abs. 1 OÖ. GemO 2002) enthalten ist, und die Verständigung hierzu 

an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; die 

Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel öffentlich kundgemacht wurde; 

c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 

d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 30.11.2023 bis zur heutigen Sitzung während der 

Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt 

und gegen diese Verhandlungsschrift von jenen Gemeinderatsmitgliedern und Ersatzmitgliedern, welche 

an der betreffenden Sitzung teilgenommen haben, bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht 

werden können. 

 

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen: 

Folgende Gemeinderatsmitglieder sind anzugeloben:  

·   

Folgender Dringlichkeitsantrag wurde gemäß § 46 Abs. 3 OÖ. GemO 2002 eingebracht:  

- 

 

Der Vorsitzende setzt folgenden Tagesordnung von der Tagesordnung ab: 

- 

 

Bürgerfragestunde – keine Wortmeldungen  
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Tagesordnung: 

TOP 1. Grundsatzbeschluss zum Neubau eines Feuerwehrhauses am Madlspergergrund (Beratung und 

Beschlussfassung) 

TOP 2. Bericht des Obmannes des Wohnungsausschusses (Kenntnisnahme) 

TOP 3. Bericht des Obmannes des Prüfungsausschusses (Kenntnisnahme) 

TOP 4. Bericht des Obmannes des Bau- und Infrastrukturausschusses (Kenntnisnahme) 

TOP 5. Gestattungsvertrag über die Benützung von öffentlichen Straßen und Wegen abgeschlossen zwischen 

Swietelsky AG und der Marktgemeinde Riedau (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 6. Pachtvertrag abgeschlossen zwischen der Marktgemeinde Riedau und dem Verein Plattenwurfverein 

Schwabenbach (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 7. Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverbandes Schärding (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 8. Änderung der Wassergebührenordnung für die Wasserversorgungsanlage (Beratung und 

Beschlussfassung) 

TOP 9. Änderung der Kanalgebührenordnung für die Kanalisationsanlage (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 10. Änderung der Abfallgebührenordnung (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 11. Änderung der Tarifordnung für die Benützung des Pramtalsaales und der Turnhalle der Volksschule 

Riedau (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 12. Bericht des Bürgermeisters 

TOP 13. Allfälliges 
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TOP 1. Grundsatzbeschluss zum Neubau eines Feuerwehrhauses am Madlspergergrund 
(Beratung und Beschlussfassung)  
  

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt:  

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten:  

Lt. GEP-Ergebnis soll in den Jahren 2025-2027 ein Feuerwehrhaus errichtet werden.  

  

2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt dazu, dass wir seitens der SPÖ Fraktion dort den Kindergarten gesehen hätten. Dort 
ist ein sehr schöner Grund, aber wir haben leider nichts anderes für die Feuerwehr zur Verfügung.  

GV Reinhard Windhager sagt, dass dies auch in der ÖVP-Fraktion besprochen worden ist. Das Thema dort ist, 
dass es keine andere Option gibt. Ein wesentlicher Part ist, dass die Erhaltung der Spielmöglichkeiten 
ermöglicht wird. Der Doktorberg soll für das Schlittenfahren erhalten bleiben, dies soll auch bei der ganzen 
Planung berücksichtigt werden. Dieser Platz muss als Naherholung bestehen bleiben.  

GR Sascha Hübsch stimmt dem auch zu. Es passt auch, wenn es dort hinkommt, falls wir keine anderen 
Möglichkeiten zur Verfügung haben. Gibt es beim Kreisverkehr in Ottenedt, wo das verfallene Haus steht, 
keine Möglichkeit? Für die Feuerwehr wäre die Ausfahrt schlagfertiger.  

Bgm. Markus Hansbauer gibt dazu bekannt, dass er mit dem Bruder von Fr. R******* gesprochen hat. Es war 
jedoch keine Bereitschaft von Fr. R******* da. Wenn wir die Fläche erst kaufen müssen, ist es natürlich ein 
Kostenfaktor.  

1.Vizebgm. Johann Schmidseder sagt dazu, wenn das Grundstück überhaupt verkauft wird.  

Kdt. Anton Schroll sagt dazu, dass ihm der Standort beim Kreisverkehr in Ottenedt auch lieber wäre. Der 
Neubau am Madlspergergrund ist jedoch eine Kompromisslösung, dies gehört bereits der Gemeinde. Es gibt 
sonst keine Fläche, die zur Verfügung steht.  

GR Sascha Hübsch sagt dazu, dass er auch den Standort beim Kreisverkehr in Ottenedt schöner fände. Man wäre 
dort zentral und schnell auf der Straße.  

GV Michael Desch gibt bekannt, dass dies auch in der FPÖ-Fraktion diskutiert worden ist. Natürlich soll beim 
Doktorberg nichts passieren. Den Kindergarten sieht er im Ortsgebiet besser aufgehoben. Seiner Meinung nach 
passt der Standort beim Madlsperger. Das Haus von Fr. R******* ist nicht schön, wenn man nach Riedau 
hineinfährt, da fällt schon das Dach ein.   

ER Ernst Sperl fragt, was mit dem Bauhof passiert. Diese Fläche wird derzeit als Fläche vom Bauhof genützt, was 
passiert mit dem dann?  

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, dass dies eine gute und berechtigte Frage sei. Grundsätzlich wäre 
angedacht gewesen, dass eventuell Feuerwehr und Bauhof zusammengebaut werden sollen. Die Fläche vom 
Doktorberg soll möglichst wenig verkleinert werden. Wir sind auch dran, dass wir uns eventuell wo einmieten 
können. Aktuell gibt es dazu nichts Konkretes. Momentan wäre die Überlegung, dass wir in einer gewissen 
Größe etwas dazu bauen können.  

ER Ernst Sperl sagt dazu, dass er diesem Standort nicht zustimmen wird. Die Fläche will er als 
Naherholungsgebiet haben. In Pramnähe will er keine Verbauung, auch die Luftabflussschneise am tiefsten 
Punkt der Landschaft will er nicht behindern. Ihm persönlich ist der derzeitige Standort am liebsten. Da gibt 
es keine zusätzliche Versiegelung und die Nähe zur Betriebsfeuerwehr Leitz ist auch von Vorteil. Egal ob 
Neubau oder Umbau der bestehenden Räume von Polizei und Roten Kreuz, die werden ja frei.  

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, dass zu diesem Thema bereits des Öfteren diskutiert worden ist. Es gab 
auch Gespräche mit Baumeister Buchinger. Hier reden wir von den Kosten. Wir benötigen beim aktuellen 
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Standort zusätzlichen Grund. Die Nachbarn, Fam. V******* geben keinen Grund her, da waren wir bereits. 
Wir müssten das Grundstück von der Rettung kaufen und das Grundstück von der Fa. Leitz kaufen. Dort sind 
wir kostenmäßig in einer anderen Dimension, die aktuell nicht möglich bzw. finanzierbar ist. Das ist alles eine 
Kostenfrage. Bei der Fam. V******* waren ich und AL Petra Langmaier dort, jedoch will er keinen Grund 
verkaufen. Die Fa. Leitz wäre bereit ein Grundstück zur Parkfläche zu verkaufen, dort wäre jedoch die Bauart 
aufwändiger und würde zusätzliche Kosten verursachen (lt. Baumeister Buchinger). Was er natürlich anbieten 
kann, dass wir den Punkt nochmals vertagen, und dass er weitere Gespräche mit Fr. R******* führt, wie die 
Umwidmung dort ausschaut bzw. wie lange es dort schon gewidmet ist.  

ER Ernst Sperl sagt dazu, dass es nicht gewidmet ist, es ist nur im Örtlichen Entwicklungskonzept drinnen.  

Kdt. Anton Schroll erklärt dazu, die derzeitige Situation des Feuerwehrhauses. Wir brauchen mindestens 1520 
m Breite/Tiefe bei einem neuen Feuerwehrhaus. Dort wissen wir, wo wir dann sind. Das würde bedeuten, dass 
wir beim derzeitigen Gebäude 10 Meter zusätzlich benötigen würden. Da würde der halbe Leitzparkplatz drauf 
gehen, weil Die Fam. V******* nichts her gibt. Man könnte die Ausfahrt nach oben verlegen, jedoch 
bräuchten wir eine stärkere Decke beim Gebäude. Natürlich sprechen wir hier von einer hohen Bausumme. 
Der jetzige Standort ist für alles geeignet, jedoch nicht für ein FF-Haus, das haben wir bereits schriftlich 
erhalten. Möglich ist alles, steht es jedoch finanziell dafür?  

GR Karin Eichinger sagt dazu, dass der Vorschlag mit dem Vertagen gut ist, vielleicht könnten man mit Frau 
R******* nochmals sprechen. Wir sind derzeit nicht in der Lage, dass wir das Gebäude gleich nächstes Jahr 
bauen können. Wir kommen nicht so in die Zeitnot, wenn wir es in der nächsten Sitzung erst beschließen. 
Vielleicht kann man noch mit Fr. R******* reden. Fr. R******* wollte ja eventuell was bauen, wie zB. die 
Polizei mit Miete. Vielleicht könnte man sich als Feuerwehr einmieten?  

GV Michael Desch sagt dazu, dass er von einer Miete, wo sich die Feuerwehr einmietet, nichts hält. Die 
Gemeinde soll das Gebäude schon selbst haben. Was wir auch bedenken müssten, wenn wir uns einen Grund 
kaufen müssen (50-100 Euro pro Quadratmeter). Das gehört auch bedacht, wenn das Geld schon knapp ist. 
Falls wir den Grundsatzbeschluss jetzt fassen, können wir diesen wieder revidieren.  

Kdt. Anton Schroll sagt, wenn wir keinen Grundsatzbeschluss haben, können wir keine Planung machen und 
können es nicht in Linz nicht einreichen.  

Bgm. Markus Hansbauer sagt, dass er auch noch bei Fr. R******* nachfragen kann. Er glaubt jedoch, dass wir 
bis zur nächsten GR-Sitzung keine Entscheidung von Fr. R******* haben werden.  

GR Sascha Hübsch fragt Kdt. Anton Schroll, wie die Zeitschiene ist.  

Kdt. Anton Schroll sagt dazu, dass lt. GEP das Feuerwehrhaus mit 2027 fertiggestellt werden soll. Naja, wenn 
man sieht, wie lange der Kindergarten dauert. Der Doktorberg soll erhalten bleiben, das war auch sein 
Anliegen. Der Skaterplatz wird eventuell weichen müssen, sonst müsste sich seiner Meinung nach alles 
ausgehen. Dort ist sicherlich der finanziell interessanteste Standpunkt.  

GV Michael Desch sagt dazu, dass der Skaterplatz niemand abgehen wird.  

GR Sascha Hübsch fragt, ob wir dies nun so machen können, dass wir einen Grundsatzbeschluss für diese Variante 
fassen bzw. auch mit Fr. R******* noch weitere Gespräche führen.   

GR Alois Brunner fragt, sieht man bei dem Grundstück von Fr. R******* wirklich als Alternative, macht ein 
Bauhof dort draußen Sinn - soweit vom Ort draußen.  

1.Vizebgm. Johann Schmidseder sagt, dass sich der Bauhof aus finanziellen Gründen nicht ausgehen wird, 
ganz egal wo wir ihn hinbauen. Bei der Feuerwehr glaubt er, dass eine Privatperson nicht die Förderung erhält, 
wie eine Gemeinde.   

GR Thomas Klugsberger sagt, dass es vom Gefühl her in Richtung Madlspergergrund gehen wird. Die 
Variante, dass es noch Gespräche mit Frau R******* geben wird, gefällt ihm gut. Ihm ist bekannt, dass dort 
Spannlang und Klee auch Interesse gehabt, haben sollen. Gibt es dazu noch Informationen, ob noch Interesse 
besteht? Klee hat sich erledigt, der ist ja jetzt in Breitenried.  
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Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, dass er das zum ersten Mal hört.   

GR Thomas Klugsberger sagt, wenn dort draußen was erschlossen würde, wäre es interessant, wenn dort auch 
die Feuerwehr hinkommen würde. Was jedoch noch Bedenken aufwirft, was mit dem Bauhof passiert, wenn 
wir die Feuerwehr dort hinbauen.  

Kdt. Anton Schroll sagt dazu, man könnte das alte Feuerwehrhaus hernehmen für den Bauhof.  

  

Beschluss:  

Der Vorsitzende stellt den Antrag, den Grundsatzbeschluss für den Neubau eines Feuerwehrhauses am 
Madlspergergrund zu genehmigen.  

  

Abstimmungsergebnis:  

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mehrheitlich angenommen.   

18 „JA“-Stimmen, 1 „NEIN“-Stimme (ER Ernst Sperl)  
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TOP 2. Bericht des Obmannes des Wohnungsausschusses (Kenntnisnahme) 
 

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
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TOP 3. Bericht des Obmannes des Prüfungsausschusses (Kenntnisnahme) 
 

Der Obmann Sascha Hübsch gibt die Berichte zu den Sitzungen am 26. September 2023 und 24. Oktober 2023 

mit folgender Tagesordnung bekannt: 

 

Sitzung des Prüfungsausschusses, am 26. September 2023 mit der Tagesordnung:  

• Belegprüfung (01.06. bis 31.08.2023) 

• Allfälliges 

Sitzung des Prüfungsausschusses, am 24. Oktober 2023 mit der Tagesordnung:  

• Prüfbericht Gebarungsprüfung 

• Allfälliges 
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TOP 4. Bericht des Obmannes des Bau- und Infrastrukturausschusses (Kenntnisnahme) 
 

Der Obmann Lukas Sumereder gibt den Bericht zu der Sitzung am 12. September 2023 mit folgender 

Tagesordnung bekannt: 

 

Sitzung des Bau- und Infrastrukturausschusses, am 12. September 2023 mit der Tagesordnung:  

• Leistensteine/Grünfläche beim Parkplatz Pomedt 

• Allfälliges 
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TOP 5. Gestattungsvertrag über die Benützung von öffentlichen Straßen und Wegen 

abgeschlossen zwischen Swietelsky AG und der Marktgemeinde Riedau (Beratung und 

Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten: 
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GV Michael Desch verlässt den Saal um 19:24 Uhr, wieder retour um 19:25 Uhr. 
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Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, den gegenständlichen Gestattungsvertrag vollinhaltlich zu genehmigen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen.  
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TOP 6. Pachtvertrag abgeschlossen zwischen der Marktgemeinde Riedau und dem Verein 

Plattenwurfverein Schwabenbach (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten: 
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GV Reinhard Windhager sagt dazu, dass der Pachtvertrag in der ÖVP-Fraktion besprochen worden ist. Er 

möchte jedoch, dass die Fläche noch genau definiert wird, um welche Fläche es sich genau handelt, die 

gemietet wird. Ein anderer Punkt ist, dass eine Weganbindung angedacht ist, dieser Punkt sollte entfernt 

werden, weil dort steht ein vier Meter breiter Weg drinnen. Eigentlich ist es auf dem Plan dargestellt, es 

handelt es sich hier um einen Spielplatz, was wäre, wenn dort mal Bänke hinkommen etc. - dies ist ein bisschen 

verwirrend. Die Beschaffenheit des Weges ist offen, da dieser eine gewisse Beschaffenheit haben soll. Wer 

hätte das gemacht? Lässt man die fünf Jahre Pachtvertrag, oder macht man diese geringer? Macht man 200 

Euro Fixpreis? Obwohl wir bei den letzten Verträgen, diese an den Index angepasst haben? Die Indexanpassung 

fehlt, diese wäre jedoch sinnvoll, denn dann gibt es keine Diskussionen mehr. Im Vertrag ist die Nutzung des 

Grundstücks 746/76 angedacht, dort steht etwas drinnen das die Nutzung gegeben ist. 746/76 ist die ganze 

Spielplatzfläche, es sind dort keine expliziten Quadratmeter definiert. Die Nutzung heißt, dass der Verein die 

Flächen haben darf. Der Passus sollte entfernt werden, nicht dass es mal heißt wir haben das Grundstück 

gepachtet und die Kinder müssten dann gehen. Diese Teilnutzung sollte entfernt werden. Der Punkt unter 

Kündigung; es soll auch immer wesentlich sein, dass wenn die Gemeinde den Eigenbedarf (sowie bei 

Bürgerkorps) benötigt, dass dies notwendig ist – dieser Bereich sollte ganz genau angepasst werden. Wasser-

/Kanalanschlussgebühr? Die Frage, wer macht die Grabarbeiten. Dies ist auch nicht genau definiert. Ein 

Anschluss mit Wasserzähler muss gemacht werden. Dies gehört auch explizit definiert. Im Vertrag steht 

drinnen, dass Veranstaltungen drinnen sind. Ist es notwendig, welche Veranstaltung gemacht wird, was ist, 

wenn sich die Veranstaltung ändert? Der Pachtvertrag umfasst das Gebäude und die Terrasse, nicht genau die 

ganze Fläche, dies ist wesentlich. Der Punkt, bei Baufertigstellung müssen Bäume und Hecken gepflanzt 

werden, ist sehr wichtig. Das sind keine großen Sachen, aber alles, was wir gut ausmachen, ist besser. Wir 

wären dafür, dass dieser Punkt heute vertagt wird, diese Punkte sollten eingearbeitet werden, dann sehen wir 

kein Problem zum Pachtvertrag. 
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GV Michael Desch sagt dazu, dass bei dem Pachtvertrag PWV Hub, die Punkte mit den Änderungen in der GR-

Sitzung aufgeschrieben wurden und dann wurde der Pachtvertrag vom Bürgermeister mit den Änderungen 

unterschrieben. Den gleichen Vorschlag werde ich auch heute machen. Wenn diese Punkte eingearbeitet sind, 

unterschreibt der Bürgermeister auch den Pachtvertrag.  

2.Vizebgm. Franz Arthofer ist der gleichen Meinung. Wir haben auch heute Anwesende da, die die Fragen 

beantworten können, da lässt sich sicherlich einiges klären heute. 

Thomas Gumpoltsberger (PWV Schwabenbach) sagt dazu, dass die Punkte sicherlich eingearbeitet werden 

können. Dieser Weg ist nicht so unwesentlich für den Verein, da dieser Weg aktuell von einem Bauer genutzt 

wird. Wir nehmen den Platz den Kindern nicht weg. Es werden auch oft vom Verein Sachen verliehen, 

(Biergarnituren, Pavillons etc.) wo eine Zufahrt mit dem Auto möglich ist, dies wäre nicht so unwesentlich.  

GR Lukas Sumereder sagt dazu, wir wollten uns nichts aus den Taschen stehlen. Wenn vier Meter dort stehen, 

dann stehen vier Meter dort. Es ist jetzt nicht die Absicht, dass dort was hinkommt. Es wird da immer wer 

runterfahren können. Man will sich nicht im Vorhinein was nehmen lassen, wo man im Nachhinein wieder kein 

Recht darauf hat. Das man auf einem Grund fahren kann, da muss sich selbst jeder darum kümmern, wie er 

auf sein Grundstück kommt.  

Thomas Gumpoltsberger (PWV Schwabenbach) sagt dazu, dass wir uns auch schon eine Alternative überlegt 

haben. Es gibt Rasensteine, wo es von außen ausschaut wie eine Wiese und doch verdichtet ist. Man kann 

ordentlich, bei jeder Witterung, zum Grundstück zufahren.  

GR Anna Wimmer fragt, was wäre mit einem Fahrtrecht für den Verein, solange die Pacht da ist - es hängt an 

dem Verein.  

GV Michael Desch sagt dazu, die Benützung der Zufahrt während der Pachtdauer. 

David Laufenböck (PWV Schwabenbach) sagt dazu, dass die Baggerarbeiten vom Verein übernommen werden.  

GR Lukas Sumereder sagt, dass die Fläche zum Pachtvertrag angegeben werden soll, zB. 60 m². 

Thomas Gumpoltsberger (PWV Schwabenbach) sagt, dass dies auch im Sinne des Vereins ist, dass dieser auch 

für die Kinder ein Sportplatz sein soll und dass die Quadratmeter eingezeichnet werden. 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, den gegenständlichen Pachtvertrag mit den angesprochenen Änderungen 

vollinhaltlich zu genehmigen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen.  
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TOP 7. Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverbandes Schärding (Beratung und 

Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten:  

 

Am 13. November 2023 war eine Besprechung mit Fr. Waltraud Hager, Stadtamt Schärding wozu alle 

Fraktionen eingeladen worden sind. Bei dieser Besprechung erklärte Fr. Hager den Fraktionen den Werdegang 

des Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverbands Schärding. 

 

a. Beitritt zum Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Schärding 

 

Der Beitritt zum Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Schärding wäre mit 01.01.2025. 
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b. Satzungen für den Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Schärding  
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- 33 -  
  

Seite 33 Unterschriften gelöscht -> Datenschutz  

 

 

Neue Beitri	sgemeinden, Stand 22.11.2023: 

• Waldkirchen ab 01.01.2023  

• Vichtenstein ab 01.01.2024  
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Bgm. Markus Hansbauer wünscht sich, dass bei einer Abstimmung auch einmal auf die fachliche Expertise der 

Amtsleiterin bzw. von den Damen, die diesen Part erledigen, gehört und auch zugstimmt wird. Die Arbeit wird 

vom Amt herinnen erledigt. Es wäre eine immense Arbeitserleichterung, weil die Arbeit im Standesamt immer 

komplexer und auch immer aufwendiger wird. Er würde sich freuen, wenn auch einmal die fachliche Expertise 

berücksichtigt wird, denn meistens wird alles zerpflückt oder zerredet. Weil jemand glaubt, es besser zu 

wissen, wie die Arbeit von den Bediensteten erledigt wird. 

2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt, dass wir hier nicht die Arbeit zerpflücken wollen bzw. sonst irgendwas. Uns 

geht es darum, dass wir eine Kostenaufstellung haben, wie viel wir hier brauchen, wenn es bei uns bleibt und 

wie viel es kosten würde, wenn wir es vergeben. Das ist eine reine Kosten- und Nutzenrechnung, da geht es 

nicht darum, dass wir jemanden sekkieren wollen, es geht nur darum, ob wir uns hier was sparen können. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, dass er mit AL Petra Langmaier und Barbara Eder gesprochen hat. Er 

unterstützt es absolut, wenn beide sagen, dass sie hier nicht jede Minute/jede Stunde aufschreiben werden, 

denn dazu ist die Zeit zu schade. Wir werden dies definitiv nicht niederschreiben. 

GV Michael Desch sagt, dass ihm die Variante von 2.Vizebgm. Franz Arthofer gar nicht so schlecht gefallen hat. 

Wir haben noch ein Jahr Zeit, wenn wir uns noch 3-4 Monate anschauen, so viel Zeit werden wir hier nicht 

verlieren. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, es geht aber auch um das, dass wir im Jahr 2024 nicht mehr beitreten können, 

erst im Jahr 2025. Wenn es jedoch beschlossen wird, haben wir bereits jetzt eine Unterstützung seitens des 

Standesamtsverbandes Schärding. Die Fixkosten belaufen sich auf ca. 2.000-2.500 Euro, umso mehr 

Gemeinden im Verband sind, umso günstiger wird es für uns. Je mehr Gemeinden, desto weniger Kosten.  

GR Anna Wimmer verlässt den Saal um 19:44 Uhr, wieder retour um 19:50 Uhr. 

ER Ernst Sperl erwünscht folgende Protokollierung: „Die Satzung weist enorme Kontrolldefizite auf, der Austritt 

ist nicht möglich. Satzung § 12 – Es gibt keinen Prüfungsausschuss. Nur der Prüfungsausschuss der Gemeinde 

Schärding hat Prüfungsmöglichkeit. Der wird ein Missverhältnis / Fehlberechnung zu Gunsten der Stadt 

Schärding nicht aufzeigen … Satzung § 18 – Austritt praktisch nicht möglich, außer wir können uns die 

Mitgliedschaft nicht mehr leisten: „der Austritt … ist nur möglich, wenn … aus wirtschaftlichen Gründen eine 

weitere Verbandszugehörigkeit nicht zugemutet werden kann.“ Demokratiedefizit: Es sind nur die jeweiligen 

Bürgermeister(-parteien) vertreten. Eine Regelung gemäß Oö. Gemeindeverbändegesetz wäre besser.“ 

1.Vizebgm. Johann Schmidseder sagt, das ist genauso ein Beschluss wie jetzt, wenn es beschlossen wird, dass 

man austritt, dann ist es beschlossen. 

AL Petra Langmaier sagt dazu, dass bei der Besprechung gesagt worden ist, dass ein Ein- bzw. Austritt möglich 

ist. 

ER Ernst Sperl sagt dazu, dann soll es auch so hineingeschrieben werden. 

Bgm Markus Hansbauer sagt, dass derzeit 19 Gemeinden dabei sind, und er glaube nicht, dass dies Gemeinden 

sind, die es sich nicht mehr leisten können. 

ER Ernst Sperl sagt, wenn wir rausgehen wollen, dann können wir es nicht. Weil es nicht nur erlaubt ist, wenn 

wir es uns nicht mehr leisten können. Wenn wir uns die 6.000 Euro nicht mehr leisten können, dann können 

wir rausgehen. Es gibt das Beispiel von Ried im Innkreis, die sind bei einem Gemeindeverband dabei, wo es so 

ähnlich formuliert ist, diese wollten austreten, es geht jedoch nicht.  

GR Sascha Hübsch verliest den Paragraf 18/3, der Beitritt einer Gemeinde zum Verband und der Austritt einer 

Gemeinde aus dem Verband bedürfen einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Ist eine Gemeinde aus dem 

Verband ausgetreten, haben die verbleibenden verbandsangehörigen Gemeinden unverzüglich eine den 

geänderten Verhältnissen angepasste Satzung zu beschließen. Prinzipiell müssen die Gemeinden mehrheitlich 

zustimmen, dass man austreten darf. Der Austritt einer verbandsangehörigen Gemeinde ist nur möglich, wenn 
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diese Gemeinde aus wichtigen, insbesondere wirtschaftlichen Gründen eine weitere Verbandsangehörigkeit 

nicht zugemutet werden kann. Der Austritt bedarf einer schriftlichen Erklärung durch die Gemeinde und ist 

nur mit Wirkung zum 01. Jänner eines Kalenderjahres möglich.  

GV Michael Desch sagt dazu, dass Fr. Waltraud Hager (Standesamtsverband) aber anders gesagt hat.  

ER Ernst Sperl sagt, das mit dem Austritt ist nun offensichtlich geklärt. Es gibt keinen Prüfungsausschuss, nur 

der Prüfungsausschuss der Gemeinde Schärding hat eine Prüfungsmöglichkeit. Der wird jedoch ein 

Missverhältnis bzw. eine Fehlberechnung zu Gunsten der Stadt Schärding nie aufzeigen. Es sind nur die 

jeweiligen Bürgermeister(-parteien) vertreten. Eine Regelung, wie es im Gemeindeverbändegesetz 

vorgesehen wäre, wäre ihm lieber. Die Unterfertigung von Urkunden zu Rechtsgeschäften wird durch den 

Obmann, das ist immer der Bürgermeister von Schärding, und von einem ihm frei wählbaren Mitglied der 

Verbandsversammlung durchgeführt. Er kann es sich also aussuchen, mit wem er unterschreibt - in einer 

Satzung hat sowas nichts zu suchen. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, dass er bereits mit anderen Gemeinden gesprochen hat und bis dato keine 

negativen Erfahrungen in irgendeiner Art und Weise waren. Er glaubt auch nicht, wenn man jetzt beschließt 

das man eintritt, dass man in drei Jahre wieder austritt. Es geht einfach darum, dass es eine 

Arbeitserleichterung für das Amt ist. 

GV Michael Desch sagt dazu, dass er sich das nicht so detailliert angeschaut habe und bedankt sich bei ER Ernst 

Sperl. Es wurde in der FPÖ-Fraktion darüber diskutiert, wir hätten auch zugestimmt. Es schreckt ihm jedoch 

jetzt, er fühle sich da falsch informiert von Fr. Waltraud Hager, da sie das so nicht eindeutig gesagt hat.  

ER Franz Oberauer verlässt den Saal um 19:48 Uhr, wieder retour um 19:49 Uhr. 

1.Vizebgm. Johann Schmidseder sagt, dass Fr. Hager dies definitiv so gesagt habe, dass der Gemeinderat den 

Ein- bzw. Austritt beschließen kann. 

Bgm. Markus Hansbauer glaubt, wenn eine vernünftige Begründung seitens der Gemeinde da ist, dass auch 

der Vorstand der Verbandsversammlung nicht dagegen sein wird. 

ER Ernst Sperl sagt, dass auch die Stadt Ried im Innkreis dies vernünftig begründet hat.  

GV Reinhard Windhager fragt ER Ernst Sperl, warum zum Termin mit Fr. Waltraud Hager niemand gekommen 

ist, obwohl ihr eingeladen wurdet. 

ER Ernst Sperl sagt dazu, das weiß er nicht. 

GV Reinhard Windhager sagt dazu, dass es wirklich schade ist. Es war ein zweistündiger Termin, ein sehr guter 

Termin. Es wurde alles erklärt auf Herz und Nieren, wie es funktioniert, was wird noch kommen, wie schaut es 

mit den ganzen Erhebungen aus, Eheschließungen etc. Ein sehr großer Aufwand, ein sehr komplizierter 

Aufwand, was gemacht werden muss. Das Amt ist derzeit nicht voll besetzt, das wissen wir auch. Wir hätten 

noch mehr Personaleinheiten zur Verfügung, dann hätten wir auch mehr Personalkosten. Derweil funktioniert 

es gut, wir wollen aber anscheinend, dass wir es noch aufstocken müssen und mehr Personalkosten haben. 

Die Grüne-Fraktion wäre auch zu diesem Termin eingeladen gewesen, es ist wirklich schade, dass niemand 

gekommen ist. Es ist sicher eine sinnvolle Sache, dass auch unsere Leute entlastet werden. Wenn man sich die 

ganzen Gesetze von allen heraussuchen muss, wenn man sich die Gesetze von anderen Ländern heraussuchen 

muss, und man muss diese verheiraten - es ist eine Sisyphos-Arbeit und hat nichts mehr mit Normalen 

verheiraten zu tun. Sie würden uns auch im Jahr 2024 bereits helfen, die Arbeit würde aufbereitet für uns, 

wenn wir beitreten. Der Arbeitsaufwand für uns, wäre also minimal. Schade, dass niemand von der Grüne-

Fraktion anwesend war, obwohl sie eingeladen waren.  

GR Marcel Weinberger verlässt den Saal um 19:50 Uhr, wieder retour um 19:52 Uhr. 
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1.Vizebgm. Johann Schmidseder sagt, dass es eine Entscheidung sei, die hat mit parteipolitisch nicht zu tun. Es 

wäre so, dass es eine Erleichterung für die Mitarbeiter im Amt. Er appelliert an die Wortmeldung von Bgm. 

Markus Hansbauer, dies sollte man sich zu Gemüte führen, nicht mehr und nicht weniger.  

GR Sascha Hübsch fragt, was ist, wenn wir da jetzt dazu gehen und wir im Jahr 2024 Beratungsdienste in 

Anspruch nehmen können. Wann ist das erste Mal der Beitrag fällig, auch wenn wir offiziell erst im Jahr 2025 

beigetreten sind. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, dass die Beträge im Jahr 2025 fällig sind, aber wenn sie uns bedienen, 

könnte anteilig was anfallen. Welcher Betrag das jedoch ist, kann er nicht genau sagen. 

GR Franz Schabetsberger sagt, dass wir dieses Thema schon vor Jahren gehabt haben, das ist also nichts Neues. 

Wir haben damals Berechnungen gemacht, diese werden sich auch nicht wesentlich geändert haben. Damals 

wurde alles durchgeschaut und damals hat es geheißen, dass es 6.000 Euro kosten wir. Die Kosten für das Amt 

haben sich damals auf ca. 2.000 Euro belaufen, er glaubt auch, dass es sich in der Zwischenzeit nicht gesteigert 

hat. Personaleinheiten, da fällt es sogar ins Negative, denn irgendwann wird das Land sagen, wenn wir den 

Posten abgeben haben, dann streichen wir euch die Personaleinheiten. Die Arbeit ist jetzt immer gemacht 

worden, es kann auch in Zukunft gemacht werden, das ist kein Grund, warum man dazu geht. Es ist klar, das 

Schärding das Bestreben hat, alle Gemeinde dazu zu bringen, weil es dann für sie leichter wird, dass sie eine 

Personaleinheit dazu bekommen. Nur auf Kosten von den anderen Gemeinden, sehe er das nicht ein. Es ist bis 

jetzt immer gemacht worden, und es war auch keiner damit überfordert, bis jetzt. Vor über sechs Jahren war 

er selbst dafür verantwortlich, da war auch keiner überfordert. 

AL Petra Langmaier sagt dazu, dass die Arbeiten damals von ihr allein durchgeführt worden sind, dort hat auch 

keiner gefragt, ob das vielleicht ein bisschen zu viel ist. Die damalige Amtsleiterin hat das Standesamt gar nicht 

gemacht. 

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, dass die Arbeiten in den letzten zwei Jahren nicht mehr von der damaligen 

Amtsleiterin durchgeführt worden sind.  

AL Petra Langmaier verneint dies und sagt, dass die ZPR-Umstellung von der damaligen Amtsleiterin nicht 

mehr gemacht worden ist. Dann habe ich die Arbeiten im Standesamt allein erledigt, bis Barbara Eder die 

Prüfung abgelegt hat. Es ist an der Zeit, dass man zum Standesamtsverband dazu geht, weil es nicht mehr 

zumutbar ist, man kann sich nicht aufarbeiten, nur weil 19 Gemeinderäte meinen, dass es machbar ist. Es 

bleibt immer viel Arbeit hängen. 

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, Arbeit abgeben, die man immer gemacht hat, ohne zwingenden Grund.  

AL Petra Langmaier sagt, dass der Wunsch von uns gekommen ist, dass wir zum Standesamtsverband 

beitreten. Es war allein unser Wunsch, wir wollen dazu gehen.  

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, damals wolltest du auch dazu gehen, jedoch haben wir uns damals auch 

dagegen entschieden, da es nicht notwendig ist, da die Kostenseite einfach nicht gepasst hat.  

AL Petra Langmaier sagt, da darf man nicht die Kostenseite anschauen, man muss hier das Rechtliche 

anschauen. Wenn ich eine Trauung mache und diese wird aufgehoben, dann bin ich als Person in der Schuld. 

Egal was man hier herinnen sagt, es wird immer alles zerredet und zerpflückt. Das ist der Wunsch von mir und 

Barbara gewesen, dass wir beitreten. Warum kann man hier nicht einmal auf die Expertise von uns hören, das 

ist furchtbar.  

GR Franz Schabetsberger sagt, dass du damals auch schon dafür gewesen wärst. 

AL Petra Langmaier sagt dazu, dass ich damals noch nicht auf der Gemeinde gearbeitet habe, als die 

Entscheidung getroffen worden ist.  

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, doch du warst schon da.  
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AL Petra Langmaier sagt dazu, nein, ich war damals noch nicht auf der Gemeinde, das war noch unter Zeiten 

von Fr. Irmgard Pointner. Frau Pointner war weg und ich bin gekommen, damals habt ihr Fr. Pointner bezahlt, 

dass sie die Arbeiten für das Standesamt durchführt. Ab diesem Zeitpunkt habe ich das Standesamt 

mitgemacht. Barbara Eder macht seit Anfang des Jahres das Standesamt mit, jedoch kommt sie auch nicht mit 

den Stunden zusammen. Es wäre auch für sie eine Arbeitserleichterung. Man muss hier auch langfristig nach 

vorne schauen, wir sind auch in einem Alter, wo wir nicht immer da sein werden. Die Prüfung zum 

Standesbeamten mag auch nicht jeder machen, weil es zu viel Aufwand ist. Irgendwann werden wir auch in 

Karenz gehen, was macht ihr dann, dann habt ihr niemanden. Was macht ihr dann, dann müsst ihr zum 

Standesamtsverband beitreten, da keiner mehr die Arbeit erledigen kann. Man muss auch nach vorne 

schauen, es ist egal was man sagt. Ihr seht nur die Kosten, aber wenn wir ein FF-Haus um 2-3 Mio. Euro bauen, 

dann zeigt ein jeder auf und hinterfragt keiner. Hier geht es jedoch um fachliche Expertise, was wir jedoch 

nicht haben, wir haben gar nicht die Zeit, dass wir uns in die Gesetze einlesen, damit wir diese verheiraten 

können, das steht nicht dafür, wir haben die Zeit dazu nicht, vielleicht kann da mal auf unsere Meinung gehört 

werden. 

GR Sascha Hübsch sagt, das Thema mit den Personaleinheiten wurde angesprochen. Heißt das, dass wir in 

Riedau unterbesetzt sind? Uns geht per se eine Person ab? 

AL Petra Langmaier sagt dazu, dass mehrere Personen abgehen. Barbara ihr Posten wäre zB. Vollzeit. 

GR Sascha Hübsch sagt dazu, wir sind also definitiv unterbesetzt. Muss eine Gemeinde ein Standesamt haben? 

Was ist, wenn sie kein Standesamt hätten? Was wäre die rechtliche Konsequenz daraus? 

AL Petra Langmaier sagt dazu, man muss wo beitreten, da man einen Standesbeamten braucht. 

GR Sascha Hübsch fragt, wenn von jetzt auf gleich ein Standesbeamter wegfallen sollte, dann haben wir ein 

Problem, wenn wir nirgendswo dabei sind. 

AL Petra Langmaier stimmt dem zu. 

GV Reinhard Windhager sagt, dass es Schade ist. Man druckt hier nicht einfach auf einen Knopf, druckt es aus 

und man ist verheiratet. Wenn zB. eine Person aus Afrika und eine Person aus Irland verheiratet werden sollen, 

dann muss man auch die Gesetzeslage herausfinden, da hilft dir keiner. 

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, sicher hilft wer, das stimmt nicht.  

GV Reinhard Windhager sagt dazu, du bist ja so gescheit. Du bist da herinnen gesessen, die Dame war damals 

nicht da, unter dir. Die Dame war jetzt da und hat sehr gute Informationen gebracht. Wir stimmen um viel 

Geld ab, eine Million nach der anderen, die Millionen sind ganz schnell weg. Aber wenn es hier um Personal 

geht, um Mitarbeiter, um Leute, die sich da herinnen aufarbeiten, wenn die Leute nicht, um 17:00 Uhr nach 

Hause gehen können, weil sie nicht fertig geworden sind mit der Arbeit. Wenn hier gewisse Leute dann sagen, 

wisst ihr was, ihr könnt mich mal, jetzt gehe ich - ob es dann so super ist, dass wir uns die 6.000 Euro gespart 

haben. Dann möchte ich denjenigen „Danke“ sagen, die hier nicht dazu positiv abgestimmt haben, dass diese 

Leute sich aufgeopfert haben und vielleicht sogar Burnout haben. Vielleicht schreiben wir auch noch Zetteln, 

damit wir alles mit dokumentieren, weil das ist ja das wichtigste heutzutage. Die Arbeit an sich ist nicht so 

wichtig, Hauptsache wir haben eine Dokumentation, wie viele Stunden wir gearbeitet und was wir gemacht 

haben. Und das ist heute die Frage, die ich mir hier heute stelle. Die Personen, welche hier herinnen arbeiten, 

leisten wirklich sehr viel. Früher haben wir wesentlich mehr Leute dafür gebraucht, die Arbeit, die momentan 

geleistet wird ist hoch anzurechnen. Ich appelliere hier an jeden, auch über den Fraktionszwang hinweg, 

unterstützen wir die Leute, dass sie uns bleiben und nicht in ein Burnout versinken. 

GR Franz Schabetsberger sagt, dass er die Befürchtung hat, dass uns die 0,2 Personaleinheiten gestrichen 

werden. Früher haben wir auch weniger Personal gehabt, weil die eine Personaleinheit, welche wir haben 

könnten, haben wir schon seit 20 Jahren nicht mehr. Wenn wir zurückdenken, was an Personal weggekommen 

ist, und da haben wir auch die Arbeit geschafft. Also an dem liegt es nicht, bei einem Punkt gebe ich AL Petra 

Langmaier recht. Damals, wie der Verband gegründet worden ist, bei der Bgm.-Konferenz habe ich gesagt, 



- 38 - 

 

dass etwas anders gemacht werden soll, dass in Linz eine Stelle gegründet werden soll, die sich mit den 

Ausländerfällen und sich mit den ganzen Gesetzen auseinandersetzt. Dort kann es auch professionell 

abgewickelt werden.  

Bgm. Markus Hansbauer sagt, fakt ist, dass wir das in Linz nicht haben und das Fr. Hager sowohl gesagt hat, 

dass das Land diese Personaleinheiten nicht angegriffen werden. 

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, dass diese Personaleinheiten derzeit nicht angegriffen werden.  

GV Michael Desch sagt, dass schon noch ein paar Sachen aufgetaucht sind. Ich bin heute positiv hier 

hereingekommen. Die Frau Hager hat nur erzählt, was sie nicht arbeiten muss, und was die nächsten Jahre 

noch kommt, verkauft hat sie sich gut. ER verlässt sich normal schon auf die Expertise. Er stellt Bgm. Markus 

Hansbauer die Frage, ob er sich die Satzung im Detail durchgelesen hat. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, dass er sich dies durchgelesen habe, aber so genau wie ER Ernst Sperl habe 

er es nicht studiert. 

GR Thomas Klugsberger sagt, dass nicht drinnen steht, dass es nur ausdrücklich aus wirtschaftlichen Gründen 

ein Austritt möglich sei. Es steht insbesondere, es schließt jedoch andere Gründe daher nicht aus. 

GV Michael Desch sagt, dass wir alle hier positiv hereingekommen sind. Er sieht auch eins, dass zB. Barbara 

nicht Vollzeit da ist, dass wäre auch eine Entlastung für sie gewesen. Ich bin ein Verbandsgegner, ich bin kein 

Freund davon, wir haben uns darüber auch lang unterhalten, und sie ist nur 25 Stunden da, sie macht ihre 

Arbeit auch gut, wir haben hier auch eine gute Person gefunden. Da hat der Personalbeirat bzw. der Vorstand 

eine gute Entscheidung getroffen, dass wir sie einstellten – ich will es jedoch noch abgeklärt haben, wir 

verlieren nichts, wenn wir dies noch abklären. Wir haben in 4-5 Wochen wieder Sitzung. 

GR Sascha Hübsch fragt, ob dies noch abgeklärt werden kann. Wenn man dazu geht, hat man doch eh nicht 

vor, dass man nach einem Jahr wieder austritt, oder? 

GR Karin Eichinger glaubt, dass das Problem, was wir haben, dass fünf Leute zuhören, bei solchen 

Besprechungen und 19 entscheiden dann. Nichts gegen den Vorstand. Es ist wahnsinnig schwierig, wenn wir 

hier fünf verschiedene Meinungen haben. Das ist kein Misstrauen gegen den Vorstand auch keine 

parteipolitische Sache. Man hört zu viele unterschiedliche Meinungen, wir müssen hier eine Lösung finden. Es 

ist extrem schwierig, was wirklich los ist, wir 19 entscheiden über irgendwas und jeder redet auf einen ein. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, du hast es richtig gesagt, da hört man was und da hört man was, aber auf 

die fachliche Meinung der Amtsleitung hört keiner. Das ist das, das mich maßlos ärgert - ob das jetzt ein 

Politikum ist oder nicht. 

GR Karin Eichinger sagt, dass sie sich das auch nicht anmaßen lässt. Mit Steuern und mit allmöglichen hat man 

zu tun, sie selbst traut sich nicht sagen, es arbeitet einer zu wenig oder zu viel. Sowas würde sie nie sagen, es 

ist auch sicher nichts Persönliches. Könnten wir die Frage mit dem Ein-/Austritt noch abklären, momentan ist 

es noch eher Wischiwaschi. 

GR Anna Wimmer sagt, dass es schwierig ist etwas zu entscheiden. Das Einzige, was ich noch sagen will, ich 

glaube wir bekommen alle mit, das AL Petra Langmaier sehr viel arbeitet und sehr viele Stunden hat. Wenn 

wir hier von den Kosten reden, dann sind aber die Mehrstunden auch Kosten für die Gemeinde und vielleicht 

kann man diese auch ins Gewicht legen. AL Petra Langmaier hat auch den Standesbeamten eine Zeit lang allein 

gemacht und damals war es auch nicht attraktiv das jemand die Prüfung ablegt. Dass die Prüfung auch von 

Barbara Eder gemacht worden ist, ist super. Ich habe auch mitbekommen, dass die Prüfung sehr aufwendig 

ist, und man sich auch wirklich hineinsteigern muss. Wenn wir das in die Waage legen, was es uns wirklich 

kostet und was uns das kosten würde, du arbeitest und was es uns noch kosten kann, wenn du noch mehr 

arbeitest. Es hat nicht immer einen Geldwert. 
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2.Vizebgm. Franz Arthofer stimmt dem zu., aber damit man das sagen kann, dann muss man auch wissen, 

wieviel Zeit man hier hineinsteckt. Genau das möchten wir wissen, wie viel Zeit damit drauf geht. Bringt es 

was, oder nicht, oder sind die Kosten ums sechsfache teurer, er möchte die Arbeit von AL Petra Langmaier 

nicht schmälern und es ist auch nicht so viel Aufwand, wenn wir hier ein bisschen mit dokumentieren. Es muss 

nicht jede Minute mitgeschrieben werden, es tuts, wenn wir halbe bis ganzen Stunden aufschreiben. Im 

Prüfbericht steht genau drinnen, dass genau geschaut werden soll, wo es hingebucht wird. Wir haben keinen 

Fraktionszwang in unserer Fraktion, im Gegensatz zu euch vielleicht, es kann jeder bei uns selbst entscheiden, 

wir haben ihn nicht. Wir würden nachträglich dazu gehen, es steht drinnen, wenn eine Gemeinde nachträglich 

beitritt, so hat diese von diesem Tag an Kostensätze bzw. Vorauszahlungen (gemäß §§13/14) zu leisten. Das 

würde bedeuten, wenn wir jetzt dazu gehen, dass wir ab dem Jahr 2024 voll zahlen.  

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, dass der Beitritt mit 01.01.2025, wenn sie uns schon unterstützen mit der 

gleichen Leistung, die wir ab 2025 hätten, dann hätten wir die Beiträge zum Zahlen, dass einzige wäre, dass 

wir die Sachen, noch selbst unterschreiben müssen. 

2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt, das heißt, dann zahlen wir ab dem nächsten Jahr. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, dann würden sie uns auch im vollen Umfang unterstützen. 

GV Reinhard Windhager sagt, dass Frau Hager dies auch so gesagt habe. Wenn geholfen wird, dann müssen 

wir auch zahlen. Das Einzige ist, dass wir es noch signieren müssen. 

GR Sascha Hübsch sagt, wir zahlen und sind in der Haftung. 

GV Michael Desch sagt, dass in der FPÖ-Fraktion auch kein Fraktionszwang ist. Persönlich ist er positiv heute 

hereingegangen. Er möchte gerne die Frage bis zu Jänner-Sitzung noch das mit den Satzungen abgeklärt 

haben. Er versteht auch die Personalsituation, ihr beide seid brav und arbeitet. Barbara Eder ist nicht Vollzeit 

da, dass versteh ich auch. Er will auf keinen Fall, dass irgendwer in die Privatwirtschaft wechselt. Wir sind gut 

besetzt, dass soll auch beibehalten werden. Tut mir leid, wenn ich es so sage, aber darüber hat sie uns nicht 

informiert.  

Bgm. Markus Hansbauer sagt, dass er auch nach wie vor davon überzeugt ist, dass wir austreten können. 

GV Michael Desch sagt, vielleicht kann sie es uns bestätigen bzw. schriftlich geben. Wie gesagt, ich bin positiv 

hereingekommen. 

GR Lukas Sumereder sagt, was ihn persönlich ärgert bei der Diskussion. Wenn er in AL Petra Langmaier ihrer 

Haut stecken würde, da wird immer über Kosten, ob es sich rentiert oder nicht, diskutiert, aber wir sind nicht 

in der Industrie an einem Band, wo sich jede Sekunde rentieren muss. Man darf auch mal Rücksicht nehmen, 

wenn etwas leichter gehen würden, vielleicht bleibt auch Zeit für was anderes, wo wirklich Geld drinnen steckt. 

Wir halten hier einen Kübel unter, wo es tropft und wo es rinnt, da schauen wir zu. Wir diskutieren seit einer 

halben Stunden wegen 6.000 Euro hier. Er ist klar dafür, dass wir es uns noch reinschreiben lassen, ob wir 

austreten können oder nicht.  

GV Michael Desch fragt, ob wir es uns, bis Jänner noch anschauen können, dass wären jetzt noch fünf Wochen. 

AL Petra Langmaier sagt dazu, dass sowieso gemacht wird, was ihr wollt, also. 

GR Alois Brunner fragt sich, wenn ein Austritt so schwierig wäre, würden dann die anderen Gemeinden dazu 

gehen, die werden sich doch dasselbe gedacht haben.  

GR Anna Wimmer sagt, dass ein Austritt nur aus wichtigen Gründen möglich ist. Aber ein wichtiger Grund ist 

überhaupt nicht definiert, da steht nur insbesondere wirtschaftlich. In Wahrheit ist es eh Wischiwaschi 

geschrieben, denn was ist wichtig? 

GV Reinhard Windhager sagt, für uns kann das wichtig sein und fertig.  

GR Lukas Sumereder sagt, nur ein Austritt, weil es mich nicht mehr freut. 
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GV Michael Desch sagt, ein Dreizeiler genügt, die fünf Wochen können wir noch warten.  

GR Thomas Klugsberger fragt, ob wir es ähnlich wie beim Pachtvertrag machen können, dass man jetzt 

zustimmen, aber unterschrieben wird nur unter der Voraussetzung, dass jederzeit ein Austritt möglich ist. 

GV Michael Desch sagt, dass sie uns das schriftlich gibt, dass will jeder Gemeinderat, der heute anwesend ist.  

GR Sascha Hübsch sagt dazu, wenn der Gemeinderat beschließt, dass es gekündigt wird, dann ist es gekündigt. 

GR Anna Wimmer sagt, das einzige, wo wir uns gerade aufhängen, das ist der wichtige Grund. Der wichtige 

Grund ist sowas von subjektiv, da nichts angeführt worden ist. 

GV Michael Desch sagt, ohne wichtigen Grund nur Beschluss eines Gemeinderates. 

GV Reinhard Windhager sagt, ein Beschluss vom Gemeinderat ist wichtig.  

GV Michael Desch sagt, dass er die Bestätigung haben möchte, dass auch ohne wichtigen Grund ein Austritt 

möglich sei. 

1.Vizebgm. Johann Schmidseder glaubt, dass es sowas nicht gibt, den dieser Vertrag wurde auch bereits von 

19 Gemeinden unterschrieben und für Riedau wird sicherlich keiner separater gemacht.  

GR Anna Wimmer sagt, dass nur der wichtige Grund definiert werden soll.  

GV Michael Desch sagt, die Bestätigung soll unterschrieben werden und zum bestehenden Vertrag dazu 

gehängt werden. Dann hat man es auch in fünf Jahre noch.  

GR Anna Wimmer sagt, man kann ja fragen, was ein wichtiger Grund ist, es geht hier nur um die Interpretation. 

Der Vertrag bleibt gleich. 

GR Lukas Sumereder sagt, da müssen wir uns auch ehrlich sein, dass ist eine Beschlussfassung und kein Grund. 

Da werden wir auch eine Lösung finden. 

GR Karin Eichinger fragt, wenn sie jetzt schreibt, dass ein GR-Beschluss kein wichtiger Grund sei, dann ist das 

also hinfällig. 

GR Thomas Klugsberger fragt, was ist wichtiger als eine GR-Beschluss. 

GR Karin Eichinger sagt, darum müssen wir es ja definieren. Wenn wir das jetzt beschließen und das machen. 

Und sie würde sagen, nein das ist kein Grund für sie, ist es dann hinfällig? 

GR Franz Schabetsberger sagt, dass ein wichtiger Grund das ist, wenn zB. das Land hergeht und die 0,2 

Personaleinheiten streicht. 

GV Michael Desch sagt, klären wir es noch, das sind fünf Wochen. Sie braucht uns nur sagen, ob ein GR-

Beschluss ein wichtiger Grund ist. 

GR Lukas Sumereder sagt dazu, ein GR-Beschluss allein wird es nicht sein. Wenn uns wirtschaftlich 

Personaleinheiten gestrichen werden, ist es ein wirtschaftlicher Grund. Per se, der GR-Beschluss alleine ist kein 

wichtiger Grund, da muss doch etwas dahinterstecken.  

GR Franz Schabetsberger sagt, wenn uns die Personaleinheiten genommen werden, dann beschließt der GR 

den Austritt.  

GR Sascha Hübsch sagt, wenn diese weggenommen würden, dann ist das ein wichtiger Grund. 

GR Anna Wimmer fragt, ob wir uns nicht zu sehr auf den wichtigen Grund aufhängen. Das steht doch in den 

meisten Verträgen drinnen, wie sieht es hier, in den anderen Verbänden aus, mit den Kündigungen. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, dass ihn das an seinen Ehevorbereitungskurs erinnert, dort wurde als 

erstes erwähnt, auf was man bei einer Scheidung alles aufpassen muss. Ich bin heute mit dem Vorsatz 
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hereingegangen, dass ich auf die Meinung von Petra und Barbara höre. Wir reden nur von dem, dass wir 

austreten wollen. Es sind fast 20 Gemeinde beim Verband dabei, ich glaube auch, dass die 20 Gemeinde nicht 

herauswollen und diese dort festgenagelt sind. Es gibt sowohl die Möglichkeiten zum Austritt und es mögen 

alle Argumente eine Berechtigung haben. Man heiratet doch nicht, dass man sich auch gleich wieder scheiden 

lassen kann. 

GV Michael Desch fragt, ob es ein Problem ist, wenn wir dies noch abklären. Wir tun bereits seit einem Jahr 

herum, können wir das noch abklären.  

Bgm. Markus Hansbauer sagt, wir tun seit zwei Jahren bei 17 Punkten herum, dass wir hier und da noch immer 

adaptieren. Ich habe kein Problem damit, es kein rein um die Wertschätzung von Petra und Barbara. Ob es 

von Frau Hager bestätigt wird oder nicht. Natürlich kann man es machen. 

ER Andreas Mitter sagt, wir reden nur vom Austreten, warum sollten wir austreten. Wir können austreten, 

wenn uns die Personaleinheiten gestrichen werden, dann haben wir aber auch einen Grund oder was könnte 

noch ein Grund sein, wenn wir es uns nicht mehr leisten können. Dann haben wir auch einen Grund. 

GR Thomas Klugsberger möchte einen Gegenantrag zu dem Antrag von GR Franz Schabetsberger stellen, dass 

wir es ohne, wie zuerst vorgeschlagen, ohne und der Expertise von Al Petra Langmaier. Vor allem wissen wir 

das sie überlastet sind und wir sollen auch mal was dagegen tun. Auch wie ER Andreas Mitter bereits erwähnt, 

es sind auch wirtschaftliche Gründe, wenn uns die Personaleinheiten gestrichen werden.  

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, dass gegen einen Vertagungsantrag kein Gegenantrag gestellt werden 

kann. 

GR Thomas Klugsberger sagt dazu, dass man gegen jeden Antrag einen Antrag stellen kann.  

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, man muss jedoch erst darüber abstimmen, damit ein neuer Antrag gestellt 

werden kann. Über den Antrag auf Vertagung muss zuerst abgestimmt werden, dann kann ein neuer Antrag 

gestellt werden. 
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Beschluss: 

GR Franz Schabetsberger stellt den Antrag, diesen Tagesordnungspunkt bis zur nächsten GR-Sitzung zu 

vertagen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand nicht angenommen.  

5 „JA“-Stimmen, 11 „NEIN“-Stimmen (Bgm. Markus Hansbauer, 1.Vizebgm. Johann Schmidseder, GV Reinhard 

Windhager, ER Andreas Mitter, GR Lukas Sumereder, GR Anna Wimmer, GR Thomas Klugsberger, GR Marcel 

Weinberger, GR Alois Brunner, GR Johannes Schönbauer, ER Christopher Gruber), 3 „Enthaltungen“ (ER 

Yvonne Mader, GR Sascha Hübsch, ER Franz Oberauer) 

 

GV Michael Desch erwünscht folgende Protokollierung: „Er fühle sich von Fr. Hager nicht gut informiert und 

dass er sich auf die Expertise von GR Thomas Klugsberger verlasse. Das auch ein wirtschaftlicher Grund, ein 

Austrittsgrund darstellt. Wenn 0,2 PE gestrichen werden sollten, dann ist das ein wirtschaftlicher Grund.“ 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende beantragt, den Beitritt der Marktgemeinde Riedau in den Standesamts- und 

Staatsbürgerschaftsverband, sowie die Annahme der Satzungen für den Standesamts- und 

Staatsbürgerschaftsverband Schärding, wenn ein Austritt möglich ist, zu beschließen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mehrheitlich angenommen. 

17 „JA“-Stimmen, 2 „NEIN“-Stimmen (ER Ernst Sperl, GR Franz Schabetsberger) 
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TOP 8. Änderung der Wassergebührenordnung für die Wasserversorgungsanlage (Beratung 

und Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten: 

Das Finanzausgleichsgesetz ist noch im Begutachtungsentwurf, daher die gelbe Markierung. 
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Entwurf:

 

Wert 2022:15,59 

Wert 2022:2.338,00 
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Wert 2022:2.580,00 
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Wert 2022:26,36  

Anpassung aufgrund  der Empfehlung im 

Prüfungsausschuss, Umsetzungsbericht 

Werte seit 2006 nicht angepasst. Preise für Zähler bei HTI 

eingeholt, Kosten auf 5 Jahre aufgeteilt, 1:1 Verrechnung 

Anpassung aufgrund  

der Empfehlung im 

Prüfungsausschuss, 

Umsetzungsbericht 

Wert 2022,2023:1,67 
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Zum Vergleich: 

Dorf an der Pram: 

Wasserbenützungsgebühr: 2,05 Euro exkl. 

MWSt. 

Kanalbenützungsgebühr: 4,64 Euro exkl. 

MWSt.  

Zählermiete:   12,00 Euro/Jahr 

 

Zell an der Pram: 

Wasserbenützungsgebühr: 1,87 Euro exkl. 

MWSt. 

Kanalbenützungsgebühr: 4,74 Euro exkl. 

MWSt. 

Zählermiete:   24,00 Euro/Jahr 

Beide Gemeinden werden die Gebühren erhöhen! 
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2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt dazu, dass die beiden Werte für Wasseranschlussgebühren erhöht werden 

können, sowie es vom Land Oö. vorgegeben ist. Alle anderen Sachen sind vom Land nicht vorgegeben und 

werden nicht gefordert.  Land und Bund setzen die ganzen Sachen aus und wir erhöhen immer fleißig, dass 

sehe er nicht ein. Wir haben heuer schon sehr viele Erhöhungen beschlossen. Wir haben insgesamt zehn 

Erhöhungen gehabt, die wir heuer beschlossen haben. Spätestens, wenn wir Abgangsgemeinde sind, müssen 

wir die Werte erhöhen, aber solange wir es nicht sind, haben sich die Leute bis dahin etwas gespart.  

GV Michael Desch sagt dazu, dass die Erhöhungen ausgesetzt werden sollen. Bei 150 Mio. könnten wir wirklich 

Geld lukrieren, lt. Medienberichten. Zu der Bereitstellungsgebühr reden wir später. Die Anschlussgebühren 

erhöhen. Ja, Grundgebühr und Kubikmeterpreise würde er nicht erhöhen. 

ER Ernst Sperl sagt, dass ihm die Gleichstellung der nicht bebauten Grundstücken wichtig sei, die 

angeschlossen, aber nicht bebaut sind. Gleichstellung mit denen, die nicht angeschlossen sind. Die haben für 

den Anschluss höhere Gebühren bezahlt als die nichtangeschlossenen, diese Gebühren werden jedoch bei der 

Bebauung wertgesichert angerechnet, die Zahlung ist daher ein Vorteil für die Grundstücksbesitzer. 

GV Michael Desch sagt, wenn wir die Bereitstellungsgebühr erhöhen, sind wir bei einer Erhöhung von 470 

Euro, je 1.000 m². Wenn man zB. ein leeres Haus hat, ist man bei 114,40 Euro mit den Gebühren. 

GR Anna Wimmer sagt dazu, dass es 530 Euro, je 1000 m² sind. 

Bgm. Markus Hansbauer schlägt vor, dass die Gebühren der Reihe nach durchgegangen werden.  

· Wasseranschlussgebühr 16,68 Euro / 2.502,00 Euro; Schwimmbecken 620,60 Euro 

· Grundgebühr von 50,00 Euro auf den alten Tarif mit 26,36 Euro abändern 

1.Vizebgm. Johann Schmidseder sagt, dass man, wenn man was ausgeben muss, muss man auch was 

einnehmen. Wenn man eine Kuh melken will, muss man sie zuerst füttern. Beim Wasser sind wir defizitär, 

beim Kanal haben wir ein leichtes Plus. Wir wissen genau, dass wir dementsprechende Ausgaben haben 

werden, wir sind nicht bereit, dass wir gewisse Einnahmen einheben. Für ihn selbst, wirtschaftlich, eine 

Katastrophe, wie im Gemeinderat gedacht wird. Auch wenn wir schon zehn Erhöhungen gehabt haben. Ich 

weiß schon, für den Bus zahlen wir um einen Euro mehr, der Hund kostet im Jahr zehn Euro mehr, er verstehe 

nicht, wie so mancher hier rechnet. Wir müssen auch mal für die Gemeinde denken, denn dann können wir 

auch für die Bürger etwas machen. 

2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt dazu, dass sehr wohl etwas für die Bürger gemacht wird. Er möchte schon 

nochmals daran erinnern, dass im Jahr 2016, die Grundgebühr um drei Euro erhöht hätte werden sollen. 

Schaut euch die Protokolle vom Dezember 2016 an, was damals die Wortmeldungen waren. Dort war keine 

Wirtschaftskrise, dort war keine Preiserhöhung und da sind Sachen gefallen. Wir sollen die Sachen auf zwei 

Jahre aussetzten, aber nicht von den Fraktionen, die gegen die Erhöhung waren. Hier sitzen einige herinnen, 

die damals so abgestimmt haben, es war nur Parteipolitik, was damals gekommen ist. Es ist damals von Franz 

ausgegangen und wurde dort dagegen gestimmt. Heuer haben wir bereits bei einem 2-Personen-Haushalt 

Erhöhungen von 150,00 Euro, die wir beschlossen haben.  

1.Vizebgm. Johann Schmidseder sagt dazu, dass sind gute zehn Euro im Monat.  

GR Alois Brunner sagt dazu, die ständigen Diskussionen, was damals gesagt worden sei, diese nerven oder 

interessieren ihn nicht mehr. Wir sind jetzt da, es muss jetzt beschlossen werden, auch aufgrund der 

Empfehlungen vom Prüfungsausschuss. Die werden sich doch was gedacht haben dabei.  

GR Sascha Hübsch sagt dazu, das Thema war, dass wir gesagt haben, dass es Anpassungen geben soll. Wir 

haben zu diesem Zeitpunkt gesagt, dass es bereits die Aussendung vom Land Oö. gab, mit dem Thema der 

Aussetzung. Wir haben auch gesagt, dass wir die Empfehlung vom Bund abwarten. Die ÖVP hat eine 

Handlungsempfehlung mit Herbst 2023 herausgegeben, und zwar 150 Mio. Zweckzuschuss bei Verzicht der 

Erhöhung der kommunalen Zweckgebühren. Auch aus diesem Grund, wenn Geld zur Verfügung gestellt wird, 
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dann sollten wir dies Geld auch aus diesem Topf bedienen. Unterm Strich werden wir es alle selbst zahlen, 

wenn wir jetzt erhöhen, lassen wir es eher. Er wäre sonst auch für eine Erhöhung gewesen. Nachdem es jedoch 

so kommuniziert worden ist, sollen wir das Geld abholen. Können wir von diesem Geld etwas beantragen?  

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, 150 Mio durch 9 Mio. Einwohner, dass wären ca. 16 Euro pro Einwohner. 

GV Michael Desch sagt dazu, dass wir die Einnahmen lukrieren sollen, das wären 16 Euro pro Einwohner. Mit 

den Anschlussgebühren habe er kein Problem. Bei den Bereitstellungsgebühren müssen wir schauen, wie wir 

weitermachen. Bei einem durchschnittlichen Haushalt müsste es eine Erhöhung der Gebühren, von 100 Euro 

im Jahr sein. Es kommt eigentlich das Doppelte dazu, was wir schon haben. 

GR Lukas Sumereder glauben wir wirklich, dass wir die Erhöhung in Reichtum ummünzen werden? Wir 

entziehen uns der Verantwortung, jeder möchte auch den Wasserhahn aufdrehen. Wir vertagen nur ein 

Problem, das auch nächstes Jahr wieder kommt. Wenn nächstes Jahr die Inflation so weiter geht, dann wird 

die Inflation herunterpendeln, auf 5 %. Wenn wir das jetzt so nehmen mit den 150 Mio., dann haben wir 

nächstes Jahr, wenn wir mit der Inflation mitgehen, 16 % Erhöhung.  

2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt dazu, dann haben wir uns ein Jahr Erhöhung gespart. Dann sind wir genau 

wieder dort, wenn wir nicht erhöhen. Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich Härteausgleichsgemeinde, 

dann hat sich die Diskussion sowieso erledigt, dann müssen wir sowieso die 60 Cent drüber sein. Dann können 

wir nicht mehr aus. 

GR Lukas Sumereder sagt, dass die Gewerkschaft gegen Einmalzahlungen ist, dass ist jedoch eine 

Einmalzahlung. 

GR Karin Eichinger sagt dazu, dass das jetzt ganz was anderes ist. Mit dem Wert rechnet man auch nächstes 

Jahr weiter und das macht man mit diesem Wert jetzt jedoch nicht. Wenn man zb. 2.000 Euro verdient und 

man bekommt 10 % mehr sind es 2.200 Euro. Wenn man eine Einmalzahlung bekommt, geht man auch wieder 

von diesem Betrag aus.  

GR Lukas Sumereder sagt, das ist eine Einmalzahlung, wenn wir jetzt nicht ordentlich erhöhen, haben wir 

nächstes Jahr einen größeren Brocken zum Packen. 

ER Ernst Sperl sagt dazu, dass er sich für die Erhöhungen ausspricht, so wie im Amtsvortrag angeführt sind. Für 

ihn ist es wichtig, dass vor allem die Anschlussgebühren und das mit den Baugrundstücken auch drinnen ist.  

GV Michael Desch sagt, dass er dem so nicht zustimmen wird.  

 

GV Michael Desch verlässt den Saal um 20:46 Uhr, wieder retour um 20:50 Uhr.  

1.Vizebgm. Johann Schmidseder verlässt den Saal um 20:46 Uhr, wieder retour um 20:50 Uhr. 

 

Unterbrechung der Sitzung von 20:47 Uhr bis 21:00 Uhr durch den Bgm. Markus Hansbauer. 

 

GR Sascha Hüsch schlägt vor, dass die Grundgebühr in diesem Jahr nicht erhöht wird und gleichbleibt. Sollten 

wir von diesem Topf nichts erhalten, könnten wir im Jänner noch immer erhöhen.  

GR Thomas Klugsberger sagt dazu, quasi sowie es der Prüfungsausschuss vorgeschlagen hat, und dass wir dies 

im Jänner erneut beschließen.  

1.Vizebgm. Johann Schmidseder fragt dazu, ob er glaubt, dass wir bis Jänner die Information erhalten. 

GR Sascha Hübsch sagt dazu, die werden wir wahrscheinlich nicht haben. Aber wir haben bis Ende des Jahres 

nicht erhöht. 
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GR Thomas Klugsberger sagt dazu, dann hätten wir einen Rechtsanspruch darauf. 

GR Anna Wimmer sagt, dass es auch finanziert gehört, es gehört auch an den Index angepasst. Aber wir 

müssen auch ehrlich sagen, dass uns da das Land in ein Dilemma schickt. Es wäre gut, wenn wir hier findig 

sind, dass wir beide Sachen unter einen Hut bringen. Wenn wir dies abholen könnten, wäre es nicht schlecht, 

jedoch weiß ich nicht, wie wir es unter einen Hut bringen. 

GR Sascha Hübsch sagt dazu, warum sollen wir es verschenken. Es ist sicherlich besser, wenn wir es uns 

abholen. 

GR Alois Brunner fragt, ist es die Voraussetzung das im Jahr 2023 nicht erhöht wird. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, dass dies zu einfach wäre. Im Jahr 2023 erhöhen wir nichts und gleich im 

ersten Monat würden wir erhöhen. 

GV Michael Desch sagt dazu, dann müssen wir fragen. 

2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt dazu, dass er auch nicht glaubt, dass es so einfach ginge. Aber wenn das Land 

schon vorschlägt, dass wir es aussetzen sollen, dann machen wir das doch auch so. 

GR Sascha Hübsch sagt dazu, dass im ersten Schritt geschaut werden soll, dass dieses Geld abgeholt wird. 

GV Michael Desch sagt dazu, dass er auch dafür ist, dass dieses Geld abgeholt wird. Schauen wir lieber, dass 

wir die Gemeindebürger nicht unnötig belasten und holen dieses Geld ab.  

Bgm. Markus Hansbauer sagt, dass wir auch für die Gemeinde, als Kommune, verantwortlich sind. Wenn wir 

es als Gemeinde wirtschaftlich nicht zusammenbringen, dann wird es auch bei den Bürgern nicht besser 

werden. 

GV Michael Desch sagt dazu, dass er dem auch Recht gibt. Es wird auch seitens des Bundes und Landes 

Werbung gemacht. Es greift überall die Teuerung, es wird jedoch Werbung gemacht.  

GR Sascha Hübsch sagt dazu, dass wir hier in einer bescheidenen Situation sind.  

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, dass er auch ranghöhere Politiker gefragt habe und diese haben auch nicht 

Auskunft geben können. 

GR Lukas Sumereder sagt dazu, dass wir hier nicht immer zurückstecken können. Die Arbeit herinnen ist auch 

nicht lustig, hier kann man nicht einmal Leistensteine setzen um 6.000 Euro im Bauausschuss. Das stellt man 

sich auch anders vor, nicht nur dass hier immer fünf Stunden lang diskutiert wird, wenn man etwas gestalten 

möchte. 

GR Karin Eichinger sagt dazu, aber dann schaue ich erst, ob ich Geld bekomme und dann erhöht man. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, auch wenn wir uns die 150 Mio. abholen, werden wir nächstes Jahr genau 

wieder um das Gleiche diskutieren, genau aufgrund der gleichen Argumentation, da bin ich mir ziemlich sicher. 

Persönlich bin ich hier für eine Erhöhung, wir sitzen nächstes Jahr wieder stundenlang und diskutieren über 

die Erhöhung. Irgendwann wird es jedoch die Gemeinde mit den Kosten erschlagen und das Jahr für Jahr. Es 

sitzen vielleicht ein paar herinnen, die vielleicht schon Wahlwerbung betreiben, dies ist nicht in meinem Sinne, 

denn ob ich in vier Jahren nochmals kandidiere, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, so offen 

und ehrlich bin ich. Aber was ich mir nicht vorwerfen lassen möchte, ist, dass ich zumindest eine vernünftige 

Basis gelegt habe, das geht jedoch nur, wenn die Gemeinde finanziell gut dasteht. Es wird alles teurer, nicht 

nur für die Menschen, auch für die Gemeinden.  

GR Sascha Hübsch fragt, können wir es nicht trotzdem probieren, dass wir etwas aus diesem Topf holen, wenn 

die Grundvoraussetzung ist, dass wir 2023 nicht erhöhen bzw. es so und so anders ist, dass wir 2024 auch nicht 

erhöhen dürfen, dann müssen wir nächstes Jahr relativ zügig schauen, dass wir diese Grundgebühren 

anpassen.  
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1.Vizebgm. Johann Schmidseder sagt dazu, dann darf man gar nichts erhöhen, was in diesem Schreiben steht. 

Bei Verzicht auf Erhöhungen der kommunalen Gebühren. 

GR Alois Brunner sagt dazu, es steht auf Wasser und Müll. 

GR Anna Wimmer sagt dazu, dass auf der Homepage des Bundesrates steht, dass die Gemeinden auf die 

Inflationsanpassung verzichten sollen und im Gegenzug dafür, Hilfen bekommen. 

GR Thomas Klugsberger sagt dazu, es wäre interessant, ob wir wegen dem Müll so und so nicht herausfallen. 

GR Sascha Hübsch sagt dazu, dass wir ja beim Verband dabei sind.  

GR Thomas Klugsberger sagt, es könnte auch sein, dass wir da Pech gehabt haben. 

GR Alois Brunner fragt, ob es nicht besser ist, wenn wir die Gebühren um ein Monat hinausschieben. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, dass wir gewisse Gebühren erhöhen müssen. 

2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt dazu, dass sind die Gebühren, die vom Land vorgeschrieben werden, sprich 

Mindestanschlussgebühr und die Anschlussgebühr pro m2. Diese zwei Sachen benötigen wir. 

GV Michael Desch sagt dazu, dass wird auch kein Problem sein. 

GR Anna Wimmer verliest einen Satz auf der Homepage des Bundesrates: „Regelungen vom Bundesrat, die 

Regelungen der Details, insbesondere welche Benützungsgebühren gesenkt werden, sowie die einzelne 

Aufteilung auf die Gemeinden, werden den Ländern überlassen.“ 

GR Karin Eichinger sagt dazu, da putzt sich auch jeder immer ab. 

1.Vizebgm. Johann Schmidseder sagt, dass er auch schon so weit ist, dass dies abgeklärt werden soll. 

GR Karin Eichinger fragt, wenn wir es in der Jänner-Sitzung beschließen, ab wann hat diese dann Gültigkeit. 

Wie lange haben wir da Zeit? 

AL Petra Langmaier gibt dazu bekannt, sowie die Gebühren im Moment angeführt sind, sind die Gebühren ab 

01.01.2024 gültig. Wenn man jedoch die Gebühren unterm Jahr ändert, hat man immer die 14 Tage 

Kundmachungsfrist, und dann sind diese gültig. Hier geht es natürlich auch um die Buchhaltung, da diese in 

der Buchhaltung auch eingegeben werden müssen. Die Gebühren werden im Programm eingeben und das 

Programm rechnet sich den Stichtag selbst aus.  

GV Michael Desch schlägt vor, dass wir die Anschlussgebühren machen.  

AL Petra Langmaier sagt dazu, dass die Anschlussgebühren dezidiert erhöht werden müssen, dies ist im VA-

Erlass so vorgegeben. Bei den Anschlussgebühren gibt es diesen Richtsatz, da darf man keine günstigeren 

Tarife machen. 

Bgm. Markus Hansbauer fragt, ob diese Gebühren auch darunterfallen. 

GV Michael Desch sagt, Anschlussgebühren, Pool und Zähler erhöhen, weil da sind wir uns einig. 

GR Lukas Sumereder sagt, dass wir defacto für das Budget 2025 gleich mal 100.000 Euro mehr budgetieren 

können, was wir nicht haben. Wenn wir jetzt nicht erhöhen, weil wir auf 30.000 Euro herumtanzen, dann sitzen 

wir in einem Jahr wieder hier und diskutieren. Dann müssten wir die Gebühren um 15 % erhöhen. 

2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt dazu, nächstes Jahr sind wir so und so Ausgleichsgemeinde, da müssen wir 

dann 60 Cent drüber sein über dem, was das Land vorschreibt, da kann man dann nicht aus. 

GR Sascha Hübsch fragt, ob wir uns etwas aus dem Topf holen können und nächstes Jahr dies nochmals als 

TOP draufgeben. 
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GR Lukas Sumereder sagt, was ist zB. bei der Stromkostenbremse, was ist, wenn die wegfällt, ich persönlich 

bin da raufgegangen mit den Gebühren. Wenn ich etwas bekomme, dann ist es ein Zuckerl, wenn nicht, dann 

steht man blöd da. 

GR Karin Eichinger sagt dazu, dass sieht auch ein jeder anders. 

GR Alois Brunner sagt, erhöhen würden wir ja sowieso, aber halt erst im Jänner. 

GR Sascha Hübsch sagt, ich bin nicht gegen keine Erhöhung. 

1.Vizebgm. Johann Schmidseder sagt, dann erhöhen wir, wie 2.Vizebgm. Franz Arthofer bereits vorgeschlagen 

hat, wie es vom Land Oö. vorgegeben ist und das andere entscheiden wir im Jänner 

GR Anna Wimmer sagt, wenn wir uns da mit nichts dagegen schießen, dann ja. 

GR Thomas Klugsberger sagt, wenn es sich so ausgeht, dann können wir so und so im Jänner erhöhen. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, dass dies zu einfach wäre.  

2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt, dass es vermutlich um die Gebühren von 2024 geht.  

Bgm. Markus Hansbauer sagt, das mit den Gebühren kann nicht rückwirkend gelten. Das Jahr 2023 ist beim 

Auslaufen.  

GR Sascha Hübsch fragt, wie viel Haushalte wir in Riedau haben. 

1.Vizebgm. Johann Schmidseder sagt, 920-930 Haushalten. 

GV Michael Desch sagt, dass wir nun zum Abschluss kommen, dann machen wir die Erhöhung wie vom Land 

vorgeschlagen und bei den Benützungsgebühren keine Erhöhung. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, defacto ist, wenn wir uns das Geld vom Bund abholen (150 Mio.), dass dann die 

Erhöhung im Jahr 2025 empfindlich höher wird, unabhängig davon, ob wir eine Abgangsgemeinde werden 

oder nicht. 

GR Karin Eichinger sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir nächstes Jahr um 60 Cent erhöhen, ist sehr groß.  

2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt, dass es sicher um die Benützungsgebühren von 2024 geht, da es im Schreiben 

drinnen steht, beim Bundesrat. 

1.Vizebgm. Johann Schmidseder sagt, dass im Schreiben der Müll auch angeführt ist, ob Verband oder nicht, 

das gehört auch abgeklärt. 

GV Michael Desch sagt, dass wir das bis heute nicht mehr abklären können. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, die Anschlussgebühren müssen erhöht werden, fällt diese jedoch unter 

Erhöhung?  

GR Lukas Sumereder fragt, ob diese Gebühr vom Land vorgeschrieben ist. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, ja, diese wird vom Land vorgeschrieben. 
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Änderung der Verordnung, nach Beratung:  
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Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die vorliegende Wassergebührenordnung mit den Änderungen vollinhaltlich 

zu genehmigen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen.  
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TOP 9. Änderung der Kanalgebührenordnung für die Kanalisationsanlage (Beratung und 

Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten: 

 

Das Finanzausgleichsgesetz ist noch im Begutachtungsentwurf, daher die gelbe Markierung. 
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Entwurf:

  

Wert 2022:26,01 

Wert 2022:3.901,00 

Wert 2022:985,00 
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Wert 2022:26,36  

Anpassung aufgrund  der Empfehlung im 

Prüfungsausschuss, Umsetzungsbericht 

Wert 2022,2023:4,11 

Wert 2022,2023:60,82 

Anpassung aufgrund  

der Empfehlung im 

Prüfungsausschuss, 

Umsetzungsbericht 
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Zum Vergleich: 

Dorf an der Pram: 

Wasser:  2,05 Euro exkl. MWSt. 

Kanal:   4,64 Euro exkl. MWSt.  

Zählermiete:  12,00 Euro/Jahr 

 

Zell an der Pram: 

Wasser:  1,87 Euro exkl. MWSt. 

Kanal:   4,74 Euro exkl. MWSt. 

Zählermiete:  24,00 Euro/Jahr 

Beide Gemeinden werden die Gebühren erhöhen! 
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GV Michael Desch sagt, überall die alten Werte, außer bei den Anschlussgebühren. 

2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt, quasi nur beim § 2 den ersten Absatz ändern. 

 

  



 

-63- 

 

Änderung der Verordnung, nach Beratung:  
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Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die vorliegende Kanalgebührenordnung mit den Änderungen vollinhaltlich zu 

genehmigen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen.  
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TOP 10. Änderung der Abfallgebührenordnung (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten: 

 

Das Finanzausgleichsgesetz ist noch im Begutachtungsentwurf, eventuell erfolgt noch eine Änderung. 
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Wert 2023 

64,97 

 

 

38,98 

51,97 

333,50 

346,49 

476,43 

 

 

 

 

 

5,38 

7,19 

42,85 

44,52 

59,24 

5,34 
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2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt, dass der Punkt auf die nächste Sitzung vertagt werden soll. Es steht, dass eventuell noch 

Änderungen erfolgen. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, dass dies bereits im Verband beschlossen wurde. 

2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt, dass der Tagesordnungspunkt trotzdem noch ausgesetzt werden sollte, bis zur nächsten 

Sitzung. 

AL Petra Langmaier fragt, warum? 

2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt, da im Schreiben des Bundesrates auch die Abfallgebühren angeführt sind. Es sollte noch 

abgeklärt werden, ob auch ein Verband davon betroffen ist. 

GR Lukas Sumereder sagt, was würde was bedeuten, nehmen wir dann die Erhöhung vom Verband in Kauf. 

2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt, vielleicht bekommt ein Verband auch etwas. 

Wert 2023 

 

 

5,38 

7,19 

39,16 

40,69 

49,36 

5,34 

 

 

3,06 
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GR Lukas Sumereder sagt, was für eine Möglichkeit haben wir, dass wir die Erhöhung an den BAV auf Gemeindekosten 

übernehmen, dass wir eventuell einen Anspruch auf diese Förderung haben. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, wenn wir die Erhöhung von 7,9 % an den BAV zahlen müssen, dann schießen wir uns ein 

Eigentor. 

GV Reinhard Windhager fragt, wann wird die Rechnung vom Abfall ausgeschickt, im Quartal, oder? 

AL Petra Langmaier sagt dazu, dass die Gebührenerhöhungen immer mit 01.01. festgelegt werden. Das wird auch ins 

Programm eingegeben, das ist auch ein wenig komplexer, da die Gebühr automatisch vom Programm berechnet wird  

GV Michael Desch sagt, wenn wir die Verordnung so beschließen, dass es keine Auswirkungen auf die Gebühren hat, so 

wäre es durch unsererseits und wir machen es im Jänner. 

GR Thomas Klugsberger sagt, die Gebühren müssen beschlossen werden. 

GR Lukas Sumereder sagt, wenn wir die Erhöhung nicht machen, dann schießen wir ja 20.000 Euro raus. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, dass auch andere Gemeinden im Bezirk sich das Geld vom Bund nicht abholen. 

2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt, daher sollten wir es mit dem Zusatz von GV Michael Desch beschließen, dann haben wir 

überhaupt kein Problem. 

GV Michael Desch sagt, wenn wir uns da ein Eigentor schießen, können wir uns das Geld auch nicht abholen. Wenn wir 

7,9 % zahlen müssen, dann bringen mir die 30.000 Euro auch nichts. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, wenn wir aufgrund der Erhöhung vom BAV keinen Zuschuss vom Bund erhalten, dann 

müssen wir uns nochmals über die Tarife unterhalten. 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die vorliegende Abfallgebührenordnung vollinhaltlich zu genehmigen, unter der 

Voraussetzung, wenn wir uns beim Bundeszuschuss kein Eigentor schießen und die 7,9 % als Gemeinde übernehmen 

müssen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen.  
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TOP 11. Änderung der Tarifordnung für die Benützung des Pramtalsaales und der Turnhalle der 

Volksschule Riedau (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten: 

Erneute Behandlung im Gemeinderat, letzte GR-Sitzung am 25.05.2023/09.11.2023. 

 

Prüfbericht Gebarungsprüfung, Geschäftszeichen: 2023-37080 
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Vorschlag Kultur- und Vereinswesensausschuss: 

 

Änderung der Benützungsverordnung für den Pramtalsaal bzw. für die Turnhalle der Volksschule Riedau: 

 

§ 3 

Tarife für die Benützung des Pramtalsaales einschließlich Vereinszubau und der Turnhalle der Volksschule Riedau 

 

Für die Benützung des Pramtalsaales sowie der Turnhalle der Volksschule Riedau, sind folgende Entgelte zu 

entrichten:  

Benützungsentgelt für den Pramtalsaal einschließlich Küche und Zusatzeinrichtungen (Veranstaltungstechnik) 

Benützungsentgelt (pauschal; pro Kurs) 

Pramtalsaal einschließlich Vereinszubau 50,00 Euro 

Volksschule Riedau 25,00 Euro 

 

Reinigungs- und Betriebskostenpauschale  

Pramtalsaal 50,00 Euro 

Volksschule Riedau 25,00 Euro 

  

Die Reinigungspauschale inkludiert die durch normale Benutzung der genützten Räumlichkeiten entstandenen 

Reinigungsarbeiten. Bei Extremverschmutzungen erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand. Die Übergabe 

der Räumlichkeiten hat besenrein zu erfolgen. 

Kaution (Schlüssel) je Veranstaltung 50,00 Euro 

Bei Verlust des Schlüssels der Zentralsperranlage, hat die Marktgemeinde Riedau das Recht, zur Verrechnung der für 

den Zylindertausch anfallenden Kosten. 

 

Ermäßigungen: 

Vorschlag nach Tarifordnung Land Oö.: Für Ermäßigungen ist ein schriftliches Ansuchen an die Gemeinde zu stellen. Die 

Entscheidung über die Zuerkennung einer Ermäßigung obliegt dem Gemeindevorstand. Auf eine Ermäßigung besteht 

kein Rechtsanspruch. Ermäßigungen können nur für das Benützungsentgelt gewährt werden. 

 

Oder  

 

Vorschlag Kulturausschuss:  

Der Gemeindevorstand der Marktgemeinde Riedau wird ermächtigt, für die Benützung der Veranstaltungsräume 

(Pramtalsaal bzw. Turnhalle Volksschule) ein entsprechendes Entgelt festzusetzen.  

 

Bei verschiedenen sportlichen, kulturellen und sonstigen Veranstaltungen kann der Gemeindevorstand Ausnahmen von 

der Gebührenpflicht gewähren. 

 

Berechnung  

Sämtliche Tarife beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer. 
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Allgemeine Bedingungen 

Jede Reparatur aufgrund mutwilliger Beschädigungen wird in Rechnung gestellt. (Spraydosen etc.) Für Beschädigungen 

und Unfälle jeglicher Art haftet ausschließlich der Veranstalter. Auf die geltende Benützungsordnung wird verwiesen.  

Der Veranstalter kann über den Musikverein Riedau eine Zusatzbühne ausleihen. Die Verrechnung erfolgt über den 

Musikverein Riedau. Ansprechpartner ist der Obmann. 

 

Sollte bei der Ton- oder Lichtanlage nach einer Veranstaltung die Grundeinstellung verstellt sein, so ist diese auf Kosten 

des Veranstalters wieder herzustellen. 

 

 

2.Vizebgm. Franz Arthofer schlägt vor, dass nur Veranstaltungen der Schulen, Vereine sowie deren Turn-/Gymnastik 

und sonstigen Trainingsstunden ausnimmt und der Saal gratis ist. Bei anderen Veranstaltungen ist ein schriftliches 

Ansuchen, über das der Vorstand entscheidet, zu stellen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass es positiv ist. Wir möchten 

nicht die Vereine damit belasten, selbst wenn es eine Veranstaltung ist, wo was eingenommen wird. Es wird zB. für 

Musikinstrumente hergenommen, es wird in Jugendarbeit investiert. Die Vereine sollten so viel, wie möglich 

ausgenommen werden. 

GV Michael Desch sagt, wir bleiben auch dabei, ich will nicht, dass ein Verein dafür zahlt. Die Vereine sind viel wert in 

Riedau, wir haben ein großes Vereinsleben. Man hat es beim Adventmarkt gesehen, es können sich nicht alle leisten. 

Ich will nicht, dass Vereine etwas zahlen. 

GR Alois Brunner sagt, dass der Plan eigentlich gewesen wäre, dass wir hineinschreiben, dass die Benützungsgebühr für 

den Pramtalsaal/Volksschule sind, einfach die Beträge, und dass der Gemeindevorstand die Riedauer Vereine, ich glaub 

so darf man es ja nicht deklarieren, sonst wären andere wieder schlechter gestellt, bestimmte freistellen darf. In der 

Musterverordnung steht dann drinnen, dass der Gemeindevorstand Ermäßigungen machen kann, daher wollten wir, 

dass der Gemeindevorstand beschließt, dass von den Riedauer Vereinen kein Entgelt eingehoben wird. Somit sind wir 

mit der Verordnung im Reinen. 

2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt, dass das auch sein Vorsatz wäre, damit nicht alles in den Vorstand kommt. Wenn wir 

die Vereine gleich ausschließen, kommt nicht alles in den Vorstand. 

GV Reinhard Windhager sagt, wenn wir den Begriff Vereine reinschreiben, haben wir Riedauer Vereine bzw. generell 

Riedauer bevorzugt. Aufgrund des Gleichheitsprinzips dürfen wir das nicht mehr tun, dass wir alle Vereine frei machen. 

Dann kann jeder Verein, egal welcher dies ist, dürfen die alles machen und das ganze kostenfrei. 

GR Alois Brunner sagt, dass nichts von Riedauer Vereinen drinnen stehen soll. Das soll im Vorstand beschlossen werden, 

dass Riedauer Vereine nichts zahlen. Wenn wir Vereine hineinschreiben, was machen wir zB. mit Rückwärts Riedau, das 

ist kein Verein. 

GR Franz Schabetsberger sagt, ich glaube, dass jeder das Vereinsgesetz kennt, und was ist die Definition von Verein. 

Wenn der Verein auf der BH nicht gemeldet ist, dann ist er kein Verein und fertig. Es gibt Statuten, ein XY-Verein kann 

nicht gegründet werden, wenn es keine Statuten gibt. Man muss es auch auf der BH melden, damit dies überhaupt gilt. 

Sicher kann es der Vorstand ausnehmen, aber warum will ich es in einem geheimes Gremium machen. 

Gleichbehandlung ist dann, wenn alle Riedauer Vereine gleichbehandelt werden.  

GV Reinhard Windhager sagt, dass alle Vereine gleichbehandelt werden müssen.  

GR Franz Schabetsberger sagt, wann zahlt man Hallenbenützungsgebühr. Man zahlt, wenn es erlaubt wird, dass man 

die Halle benützen darf. Die Erlaubnis, dass die Veranstaltung gemacht werden darf, ist Sache der Gemeinde, sprich 
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Bürgermeister. Und wenn man nicht will, dass dort eine Geb.-Feier abgehalten wird, dann macht er die da drinnen nicht. 

Da braucht er nicht fragen, da brauchen wir nicht herumtun, wegen Gleichbehandlung.  

GR Thomas Klugsberger sagt, wenn wir Verein reinschreiben, dann würden wir für Rückwärts Riedau und Habach 

kassieren. 

GR Franz Schabetsberger sagt, dann muss ein Verein gegründet werden. 

GR Thomas Klugsberger sagt, vielleicht haben sie zu wenig Leute für einen Vorstand.  

GR Franz Schabetsberger sagt, man benötigt drei Leute, dann ist man ein Verein. 

GR Thomas Klugsberger sagt, dass ist trotzdem nicht so leicht.  

Bgm. Markus Hansbauer sagt, vielleicht weil ein Funktionär gewisse Aufgaben auch nicht übernehmen will. Wir haben 

51 Vereine im Vereinsregister, die registriert sind. 

GR Alois Brunner sagt, außer der Gemeindevorstand würden die zwei Vereine beschließen. 

2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt, ganz genau. Wir haben drinnen stehen, wie ich bereits vorgelesen habe, dass für alle 

anderen Veranstaltungen der Gemeindevorstand entscheidet, ob es Ermäßigungen gibt oder nicht, auf Ansuchen. Man 

hat nicht 30 Ansuchen da, sondern nur zwei. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, dass auch jeder Verein um eine Vereinsförderung ansuchen kann. Wenn man 25 Euro für 

die kleine Halle und 50 Euro für die andere Halle zahlt, dann kann der Ausschuss hergehen, dann bekommt er um die 

25 Euro bzw. 50 Euro mehr ausbezahlt. Dann hat man auch nicht mehr bezahlt, jetzt zahlt er es und dann gebe ich es 

ihm wieder. 

GR Franz Schabetsberger sagt, dass die Vereinsförderungen gedeckelt sind. Man kann nicht mehr hergeben. Wir haben 

eine Deckelung, man kann nicht sagen ich gebe 5.000 Euro oder 50.000 Euro her. Es gibt eine Deckelung. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, da kommt ja nichts zusammen. 

2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt, dann haben wir genau das, dass wir es zuerst kassieren und dann wieder ausgeben. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, nehmen wir mal die ganzen Vereine her, die wir jetzt ausgenommen haben. Wer 

veranstaltet wirklich etwas? Das sind Steckerlfisch-, Hendlpartie, Bratl-Frühschoppen und Faschingsgschnas. Wir reden 

nur wer Einnahmen lukriert, von etwas anderem reden wir nicht. Wenn es insgesamt zehn Veranstaltungen sind, dann 

nehmen wir 10 x 50 Euro ein. Die können alle theoretisch um außerordentliche Vereinsförderung ansuchen.  

GR Karin Eichinger sagt, was ist zB. mit der Skigymnastik von der Gesunden Gemeinde. Was ist mit solchen Sachen, was 

machen wir damit? Machen wir es über die Gesunden Gemeinde. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, dann werde einige eine Hintertür finden. 

1.Vizebgm. Johann Schmidseder sagt, dass der Vorschlag von Anfang an war, dass nur wo ausgeschenkt wird, etwas 

eingehoben wird. Nicht mehr und nicht weniger. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, wir haben auch über die Reinigung gesprochen. Was ist zB. mit der Faschingsgilde, wo 

mit den Kindern trainiert wird. Die brauchen im Normalfall kein Licht/Wasser und die Reinigung wird von Richard Ebner 

am nächsten Tag gemacht, da fällt ja nichts an. Jedoch, wenn etwas ausgeschenkt wird, da fällt auch etwas an, da ist es 

auch angemessen. Wenn man zB. den Bratl Sonntag hernimmt, da geht es von 09:00 bis irgendwann, da rennt 

Strom/Wasser, da sind auch für die Gemeinde trotzdem erhöhte Kosten drinnen. Wenn Fußballer eine Stunde trainieren 

oder Skigymnastik ist, da fällt nichts an, die Reinigung ist dort kein Thema. Richard Ebner reinigt jeden Tag die Halle. 

Wenn jedoch eine Veranstaltung ist, wo ausgeschenkt wird, ist es schon angemessen/erlaubt, dass geringfügig etwas 

eingehoben wird. Es geht auch mal etwas kaputt. Es waren 18-20 Vereine beim Adventmarkt, Stromanschluss hat super 

funktioniert. Es rennt dort auch Strom, es kostete auch den Vereinen nichts. 
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GR Karin Eichinger fragt, wie macht man zB. beim Fotoclub und Musikverein, die haben ja auch Einnahmen. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, dass er bereits mit ein paar gesprochen hat und keiner hat ein Problem damit, wenn 50 

Euro gezahlt werden müssen.  

1.Vizebgm. Johann Schmidseder sagt, sobald was ausgeschenkt wird. Essen/Getränke dann wird es fällig, sonst nicht. 

Da habe ich drei bis vier Veranstaltungen und wenn es die Faschingsgilde betrifft und die Einnahmen nicht so groß 

sind, dann regelt man es über die Vereinsförderung. 

GR Alois Brunner sagt, das war eigentlich der erste Gedanke. 

GR Karin Eichinger sagt, was ist zB. bei einem Kurs (Zumba, etc.), die 200 Euro einnehmen. Was machen wir mit solchen 

Sachen? Sonst machen wir es alle über die Gesunde Gemeinde, dann kostet es nichts. 

1.Vizebgm. Johann Schmidseder sagt, dass muss man sich dann individuell anschauen.  

Bgm. Markus Hansbauer sagt, wenn ich richtig zugehört haben, werden nur Gebühren eingehoben, wo ausgeschenkt 

wird. Sobald eine Ausschank mit dabei ist, ist auch eine Gewinnabsicht dahinter. Wenn der Bratl Sonntag gemacht wird, 

natürlich will man hier etwas einnehmen. Das wäre am einfachsten.  

GR Alois Brunner fragt, wie formulieren wir das jetzt genau, also Benützungsentgelt (pauschal für gastronomische 

Veranstaltungen). 

GR Sascha Hübsch fragt, was ist, wenn jemand kommt und eine gastronomische Veranstaltung machen will, dürfen das 

auch Auswärtige? 

GR Alois Brunner sagt, wenn es der Vorstand beschließt. 

GR Franz Schabetsberger sagt, er darf nicht, wenn der Bürgermeister es nicht will. 

GR Sascha Hübsch sagt, dann sind wir auf der sicheren Seite.  

GR Franz Schabetsberger sagt, ich bin damals auch gefragt worden, ob eine Beschneidung im Saal gemacht werden darf. 

Da sagt man einfach Nein und fertig, da waren 500 Leute im Saal.  

GR Alois Brunner fragt, ob wir den Passus drinnen lassen, dass der Gemeindevorstand der Marktgemeinde Riedau 

ermächtigt wird, für die Benützung der Veranstaltungsräume ein entsprechendes Entgelt festzusetzen. Lassen wir den 

Passus drinnen, für solche Sachen. 

Bgm. Markus Hansbauer fragt, wie viel Anfragen haben wir gehabt? 

GR Alois Brunner sagt, dann lassen wir das mit den Ermäßigungen drinnen, und dass der Gemeindevorstand darüber 

entscheidet. 

1.Vizebgm. Johann Schmidseder sagt, dass soll der Bürgermeister entscheiden. Da brauchen wir doch nicht jedes Mal 

den Gemeindevorstand. 

GR Alois Brunner sagt, so steht es halt im Muster drinnen. 

GR Karin Eichinger sagt, dass auch im Muster angeführt ist, dass wir Einheimische bevorzugen dürfen. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, was machen wir mit der WC-Reinigung. Der jeweilige Verein ist auch für die Reinigung 

von WC/Ausschank zuständig. 

GV Michael Desch sagt, besenrein machen und wischen. Besenrein muss es gemacht werden. 

1..Vizebgm. Johann Schmidseder fragt, WC auch? 

GV Michael Desch sagt, sicher. 
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GR Franz Schabetsberger sagt, dass muss eh der Verein machen, wenn ein Fest war.  

Bgm. Markus Hansbauer sagt, dass die Küche und das WC vom Verein geputzt werden müssen, so dass der Saal so 

verlassen werden muss, wie er vorgefunden worden ist. 

GR Alois Brunner fragt, ob nun drinnen steht der Bürgermeister oder der Gemeindevorstand wird ermächtigt. 

GR Lukas Sumereder sagt dazu, ich glaube es ist automatisch der Bürgermeister. Man kann auch eine Doppelnennung 

machen. 

 

 

 

 

 

Änderung nach Beratung:  

 

Änderung der Benützungsverordnung für den Pramtalsaal bzw. für die Turnhalle der Volksschule Riedau: 

 

§ 3 

Tarife für die Benützung des Pramtalsaales einschließlich Vereinszubau und der Turnhalle der Volksschule Riedau 

 

Für die Benützung des Pramtalsaales sowie der Turnhalle der Volksschule Riedau, sind folgende Entgelte zu 

entrichten:  

Benützungsentgelt für den Pramtalsaal einschließlich Küche und Zusatzeinrichtungen (Veranstaltungstechnik) 

Benützungsentgelt (pauschal mit gastronomischer Bewirtung) 

Pramtalsaal einschließlich Vereinszubau 50,00 Euro 

Volksschule Riedau 25,00 Euro 

 

Reinigungs- und Betriebskostenpauschale  

Pramtalsaal 50,00 Euro 

Volksschule Riedau 25,00 Euro 

  

Die Reinigungspauschale inkludiert die durch normale Benutzung der genützten Räumlichkeiten entstandenen 

Reinigungsarbeiten. Bei Extremverschmutzungen erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand. Die Übergabe 

der Räumlichkeiten hat besenrein zu erfolgen. (WC/Küche im gereinigten Zustand.) 

Kaution (Schlüssel) je Veranstaltung 50,00 Euro 

Bei Verlust des Schlüssels der Zentralsperranlage hat die Marktgemeinde Riedau das Recht zur Verrechnung der für den 

Zylindertausch anfallenden Kosten. 
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Ermäßigungen: 

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Riedau wird ermächtigt, für die Benützung der Veranstaltungsräume 

(Pramtalsaal bzw. Turnhalle Volksschule) ein entsprechendes Entgelt festzusetzen.  

 

Bei verschiedenen sportlichen, kulturellen und sonstigen Veranstaltungen kann der Bürgermeister Ausnahmen von der 

Gebührenpflicht gewähren. 

 

Berechnung  

Sämtliche Tarife beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer. 

 

Allgemeine Bedingungen 

Jede Reparatur aufgrund mutwilliger Beschädigungen wird in Rechnung gestellt. (Spraydosen etc.) Für Beschädigungen 

und Unfälle jeglicher Art haftet ausschließlich der Veranstalter. Auf die geltende Benützungsordnung wird verwiesen.  

Der Veranstalter kann über den Musikverein Riedau eine Zusatzbühne ausleihen. Die Verrechnung erfolgt über den 

Musikverein Riedau. Ansprechpartner ist der Obmann. 

 

Sollte bei der Ton- oder Lichtanlage nach einer Veranstaltung die Grundeinstellung verstellt sein, so ist diese auf Kosten 

des Veranstalters wieder herzustellen. 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, dass die vorliegende Tarifordnung mit den Änderungen vollinhaltlich genehmigt wird. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mehrheitlich angenommen. 

14 „JA“-Stimmen, 5 „NEIN“-Stimmen (2.Vizebgm. Franz Arthofer, GV Michael Desch, ER Franz Oberauer, GR Johannes 

Schönbauer, ER Christopher Gruber) 
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TOP 12. Bericht des Bürgermeisters 
 

- 2.Adventmarkt – „Danke“ an alle Vereine und Beteiligte für die Organisation beim Adventmarkt. Es war eine 

gelungene Veranstaltung.  

- Weihnachtsfeier – Bitte Anmeldung nicht vergessen.  
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TOP 13. Allfälliges 
 

Keine weiteren Wortmeldungen 
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Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vorliegen, schließt der 

Vorsitzende die Sitzung um 21:57 Uhr. 

 

 

 

 

 

  

Der Vorsitzende  Schriftführer 

 

Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung 

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die Sitzung vom 09.11.2023 keine - 

folgende - Einwendungen erhoben 

 

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung vom __________ 

keine Einwendungen erhoben wurden - über die erhobenen Einwendungen der beigeheftete Beschluss gefasst wurde 

und diese Verhandlungsschrift daher im Sinne des § 54 (5) OÖ. Gem0 1990 als genehmigt gilt.  

 

Riedau, am …………………………….     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Vorsitzende  

   

 

 

 

 

  

ÖVP GV Reinhard Windhager  FPÖ GV Michael Desch 

 

 

 

 

  

2. Vizebgm. Franz Arthofer  LISTE ER Ernst Sperl 

 


